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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Die Diskussion um E-Collecting, also das Sammeln von Unterschriften via Internet,
nahm 2019 weiter an Fahrt auf. Nachdem die Plattform «WeCollect» in die Kritik
geraten war, einseitig linke Anliegen zu unterstützen, wurde ab Anfang 2019 von
rechtsbürgerlicher Seite eine ähnliche Plattform propagiert. Richard Koller, der Initiant
der von WeCollect abgewiesenen und in der Zwischenzeit an der Unterschriftenhürde
gescheiterten Inländervorrang-Initiative, schaltete die Plattform «Wir bestimmen» auf,
die offen sei für alle politischen Anliegen. Er habe eine ähnliche Vision wie Daniel Graf
von WeCollect, so Koller: Die Lancierung von Volksinitiativen und das Ergreifen von
Referenden sollen für alle Bürgerinnen und Bürger möglich sein und nicht nur für
finanzstarke Organisationen. 
In der Folge wurden weitere Online-Sammelhilfen geplant oder aufgeschaltet. Anian
Liebrand (LU, svp), der ehemalige Präsident der Jungen SVP, kündigte eine Plattform mit
dem Namen «collectus.ch» an, die SP taufte ihr eigenes Projekt «Democracy Booster»
und auch die Initianten der «No-Billag-Initiative», Oliver Kessler und Marco Schläpfer,
gründeten mit «thepeople.ch» ihre eigene Plattform. 1

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.03.2019
MARC BÜHLMANN

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Im Tessin erzielte die SVP den grössten Zuwachs an Wähleranteilen (+3,8%). Dieser ging
aber nicht zu Lasten der Lega, die stabil blieb, sondern der CVP (-2,5%) und der FDP (-
2.8%). Die FDP verlor einen ihrer Sitze an die Lega. Die SP vermochte ihren
Stimmenanteil von 17,1% auf 18,7% auszubauen und somit ihr 1995 errungenes zweites
Mandat zu konsolidieren. Mit dem Sitzverlust der Bündner Nationalrätin Silvia Semadeni
(sp) wurde die Vertretung der italienischsprachigen Schweiz im Nationalrat allein auf
das Tessin beschränkt. 2

WAHLEN
DATUM: 24.10.1999
DANIEL BRÄNDLI

Auf 15 verschiedenen Listen kämpften die Kandidierenden bei den Nationalratswahlen
im Kanton Graubünden um die fünf begehrten Sitze. Bei gleichbleibender Listenzahl
erhöhte sich die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter leicht auf insgesamt 70 (2011:
69). Ausser bei den Grünliberalen ergänzten die Listen der jeweiligen Jungparteien jene
der Mutterparteien. Die FDP trat zudem mit zwei („Liberal“ und „Wirtschaft“), und die
SVP sogar mit drei Hauptlisten an („M“,“B“ und „International“). Mit den Patriotisch
Liberalen Demokraten (PLD) komplettierte eine von zwei Sportgymnasiasten
gegründete, rechtsbürgerliche Partei das Kandidatenfeld.

Dominantes Thema im Bündner Nationalratswahlkampf war zweifelsohne die Kandidatur
der EMS-Chefin Magdalena Martullo-Blocher für die SVP. Der Antrittsentscheid der
Tochter von SVP-Mäzen Christoph Blocher sorgte dafür, dass die Wahlen in der
Südostschweiz starke nationale Medienaufmerksamkeit erhielten. Für Diskussionen
sorgte dabei der Umstand, dass die Unternehmerin ihren Wohnsitz im zürcherischen
Feldmeilen und nicht etwa im Kanton Graubünden hatte. Ihre Wahlchancen wurden
aufgrund ihrer geringen lokalen Verankerung deshalb von einigen Medienexponenten als
eher gering eingeschätzt. Ausser mit der Kleinpartei PLD ging die SVP keine
ausserparteilichen Listenverbindungen ein. Zu verteidigen hatte die Volkspartei einen
Sitz, nämlich jenen von Kantonalpräsident Heinz Brand. Mit ihrer Liste M (für Martullo)
und ihrer Liste B (für Brand) machte die SVP klar, dass ihr Ziel für die Wahlen ein
Sitzgewinn darstellte. 
Gefährdet war insbesondere das Mandat des GLP-Nationalrats Josias Gasser. Die
Grünliberalen hatten 2011 dank einer Listenverbindung mit der SP den Einzug in den
Nationalrat geschafft. Vier Jahre später kam ihnen von den Sozialdemokraten jedoch
wenig Gegenliebe entgegen, da sich diese von Gassers Bilanz in Bern enttäuscht
zeigten. Gasser versuchte seinerseits, sich deutlich von links abzugrenzen, um eine
Verbindung mit den anderen bürgerlichen Mitteparteien zu erreichen. Als er von diesen
jedoch verschmäht wurde, blieb der GLP nichts anderes übrig als erneut eine Zweckehe

WAHLEN
DATUM: 18.10.2015
ANDREA DENZ
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mit der SP einzugehen. Bei den Sozialdemokraten und ihrer Nationalrätin Silva
Semadeni sorgte dieser Verbund zwar ebenfalls für wenig Begeisterung, zumindest aber
erhöhten sich so rechnerisch die Chancen auf einen Sitzgewinn. Wohl entscheidender
für die Listenverbindung war jedoch die erhoffte Verhinderung eines Sitzgewinnes der
SVP.
Auf bürgerlicher Seite  kam es zu einer breiten Koalition aus FDP, BDP und CVP, was in
Graubünden seit langer Zeit die erste Verbindung dieser Art darstellte. Lange gab es
auch Diskussionen über einen Anschluss der SVP. Diese Debatte wurde vor allem von
der SVP selber forciert, welche einen solchen Zusammenschluss energisch forderte.
Von Seiten der anderen bürgerlichen Parteien wurde verhalten über Verhandlungen mit
der Volkspartei kommuniziert. Für Missmut sorgte die Drohung seitens der SVP, man
würde die bisherigen Ständeräte von FDP und CVP mit einem eigenen Kandidaten
konkurrenzieren, falls der Schulterschluss nicht zustande käme. Die bürgerlichen
Parteien entschieden sich aber letztlich, ohne die SVP anzutreten. Ihre Koalition galt
damit als aussichtsreichste Anwärterin auf die Eroberung des gefährdeten GLP-Sitzes.
Dieser war der FDP bei den letzten Wahlen weggeschnappt worden und lag nun – laut
Umfragen kurz vor der Wahl – für den Freisinn wieder in Reichweite. Der Sitz des
bisherigen CVP-Nationalrats Martin Candinas galt als nicht gefährdet. Ebenso wenig
wurde mit einer Nichtwahl des Engadiner BDP-Mannes Duri Campell gerechnet, welcher
den zurücktretenden Hansjörg Hassler ersetzten sollte.

Der Wahltag endete mit einer eindeutigen Wahlsiegerin – der SVP. Die Partei konnte
gegenüber den letzten Wahlen um 5.2 Prozentpunkte zulegen und kam neu auf 29.7%
Wähleranteil. Dank diesem Glanzresultat und dem daraus resultierenden Sitzgewinn,
schaffte Magdalena Martullo-Blocher tatsächlich den Einzug in den Nationalrat. Mit
18‘901 Stimmen erreichte sie gar das drittbeste Resultat im Kanton. Leidtragender war –
wie erwartet – der bisherige GLP-Nationalrat Josias Gasser. Seine Partei verlor zwar nur
leicht (-0.4 Prozentpunkte), was aber für den Verlust seines Mandates ausreichte. Die
Listenpartnerin SP gehörte mit einem Zuwachs auf 17.6% (+2 Prozentpunkte) ebenfalls
zu den Wahlgewinnerinnen. Die Sozialdemokraten sind somit neu die zweitstärkste
Kraft im Kanton. Ein Debakel erlitt die BDP, welche mit einem Verlust von 6
Prozentpunkten regelrecht abstürzte. Mit 14.6% Wähleranteil rutschte die Mittepartei
damit vom zweiten auf den vierten Rang ab. Die CVP (16.8%, +0.2 Prozentpunkte) und
die FDP (13.3%, +1.4 Prozentpunkte) konnten ihre Anteile leicht ausbauen. Insbesondere
für die FDP war jedoch enttäuschend, dass sie den 2011 verlorenen Sitz nicht
zurückerobern konnte. Die neue Bündner Delegation setzt sich damit folgendermassen
zusammen: 2 SVP, 1 CVP, 1 BDP und 1 SP. Die Wahlbeteiligung stieg gegenüber 2011 um
0.9 Prozentpunkte leicht an (46%) und der Frauenanteil erhöhte sich durch die Wahl
Martullo-Blochers auf 40% (2011: 20%). 3

Wie in vielen anderen Kantonen, kandidierten auch im Kanton Graubünden deutlich
mehr Personen bei den Nationalratswahlen 2019 als noch vier Jahre zuvor. 100
Kandidierende auf 20 Listen bewarben sich dieses Jahr auf einen der fünf zu
vergebenden Bündner Sitze. Der Frauenanteil unter den Kandidierenden betrug 35
Prozent. 

Bei den Wahlen 2015 hatte die SVP auf Kosten der GLP einen zweiten Sitz gewonnen.
EMS-Chefin Magdalena Martullo-Blocher schaffte damals neben dem kantonalen SVP-
Parteipräsident Heinz Brand den Einzug in den Nationalrat. Die SP, die CVP und die BDP
hatten je einen Sitz einnehmen können. Im Vorfeld der Wahlen 2019 war die
spannendste Frage, ob die SVP ihre beiden Sitze verteidigen könne. Um dies zu
schaffen, trat die Partei mit 5 Listen – darunter eine Liste Blocher und eine Liste Brand
– jedoch ohne Listenverbindung mit anderen Parteien an. Die im Kanton Zürich
wohnhafte Martullo-Blocher kandidierte somit erneut in Graubünden. Im Vorfeld war
darüber spekuliert worden, ob sie womöglich in Zürich antreten würde. Dort hätte sie
einen Sitz praktisch auf sicher gehabt, während sie im Kanton Graubünden um die
Wiederwahl bangen musste. Die SVP schaffte ausserdem eine interne Sonderregelung
ab, die besagt hatte, dass in allen Fällen die kandidierende Person mit den meisten
Kandidatenstimmen gewählt sei, unabhängig von der Verteilung der Listenstimmen. Neu
galt auch bei der SVP, dass die Person mit den meisten Kandidatenstimmen auf der
Liste mit den meisten Listenstimmen gewählt wird. Wie schon vor vier Jahren,
schlossen sich die FDP, CVP und BDP in einer Listenverbindung der Mitte-Parteien
zusammen. Die FDP zielte nach ihrer historischen Schlappe vor acht Jahren auf die
Rückeroberung eines Bündner Nationalratssitzes, den sie zwischen 1919 und 2011
ununterbrochen gehalten hatte. Dafür präsentierte die FDP eine Hauptliste ohne
expliziten Spitzenkandidaten und bekam Unterstützung von der Jungparteienliste und

WAHLEN
DATUM: 20.10.2019
ELIA HEER
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zwei «Supporterlisten» mit bekannten Vertretern aus den Gemeinden und dem
Gewerbe. Eine ganz andere Ausgangslage zeigte sich derweil bei der BDP: Nachdem sie
schon 2015 rund sechs Prozentpunkte Wähleranteil verloren hatte, ruhten die
Hoffnungen dieses Jahr fast ausschliesslich auf ihrem Spitzenkandidaten und
bisherigen Nationalrat Duri Campell. Wie die BDP hatte auch die dritte Mitte-Partei im
Bunde, die CVP, in Martin Candinas einen klaren Spitzenkandidaten. Die
Christdemokraten sorgten im Wahlkampf mit ihrer Online-Kampagne für einen
Aufreger. Auf einer Website wurden Politiker anderer Parteien für ihre Positionen und
ihren Leistungsausweis kritisiert, darunter auch namhafte Politiker aus Parteien mit
denen die CVP eine Listenverbindung eingegangen war, was der CVP einiges an Kritik
einbrachte. Die GLP war erneut nicht in der Listenverbindung der Mitte-Parteien
vertreten. Stattdessen entschied sie sich mit der SP und den Bündner Grünen (Verda),
die nach ihrer Absenz bei den letzten eidgenössischen Wahlen wieder mit einer
eigenen Liste antraten, zusammenzuspannen. Die GLP erhoffte sich dadurch, zum
zweiten Mal nach 2011 einen Nationalrat stellen zu können. Der damals gewählte Josias
Gasser trat dabei selber zur Wiederwahl an. Neu konnte auch die GLP auf die
Unterstützung einer Jungparteienliste zählen. Die SP war die einzige Partei, welche
einen Rücktritt zu verkraften hatte: die bisherige Nationalrätin Silva Semadeni zog sich
nach drei Legislaturen im Nationalrat aus der nationalen Politik zurück. Dass der
Bündner SP-Sitz trotzdem nie gefährdet schien, hing einerseits mit den guten
Resultaten bei den kantonalen Wahlen im vergangenen Jahr zusammen. Andererseits
hatte die SP auf ihrer mehrheitlich weiblichen Hauptliste mit Jon Pult, der auch für den
Ständerat kandidierte, ein Zugpferd, so dass die Partei schon leise von einem
zusätzlichen Sitz zu träumen anfing. 

Der Wahlsonntag entwickelte sich zu einem Triumph für die Sozialdemokraten. Zwar
büsste die SP leicht Wähleranteile ein (-0.5 Prozentpunkte; neu: 17.1%), doch vor allem
dank dem guten Resultat der Verda, die aus dem Stand heraus 5.5 Prozent erzielte,
eroberte die SP einen zweiten Sitz. Jon Pult und Sandra Locher Benguerel schafften so
den Einzug in die grosse Kammer. Ebenfalls triumphieren konnten die Freisinnigen. Mit
Anna Giacometti schaffte eine Vertreterin der FDP den erstrebten Wiedereinzug in den
Nationalrat. Auf der überaus ausgeglichenen FDP-Hauptliste setzte sich Giacometti gut
100 Stimmen vor Andreas Züllig an die Spitze. Die CVP verteidigte ihren Sitz souverän.
Martin Candinas wurde wiedergewählt und schrammte dank zahlreichen
Panaschierstimmen nur knapp am besten Wahlresultat aller Kandidaten vorbei. Als
einzige noch mehr Kandidatenstimmen bekam Magdalena Martullo-Blocher, die sogar
ein noch besseres Resultat erzielte als vor vier Jahren. Für sie persönlich war es ein
grosser Erfolg, nachdem im Vorfeld häufig ihre Abwahl prophezeit wurde. Ihre Partei,
die SVP konnte ihren Wähleranteil zudem gar leicht ausbauen und ist mit 29.9 Prozent
der Wählerstimmen weiterhin klar die stärkste Partei im Kanton. Trotzdem ging die SVP
insgesamt eher mit negativen Gefühlen aus diesen Wahlen hervor, verlor sie doch ihren
zweiten Sitz. Der Alleingang bei den Listenverbindungen trug entscheidend dazu bei,
dass die SVP es nicht schaffte, den Sitz in den eigenen Reihen zu halten. Heinz Brand,
der im Falle einer Wiederwahl Nationalratspräsident 2021 geworden wäre, verlor sein
Nationalratsmandat und kündigte daraufhin seinen baldigen Rückzug aus der Politik an.
Ein eigentliches Desaster erlebte die BDP. Sie verlor 5.4 Prozentpunkte und wies neu
nur noch einen Wähleranteil von 9.1 Prozent auf. Zudem verlor sie den Sitz von Duri
Campell und war somit nicht mehr in Bern vertreten. Dies war auch ein herber Schlag
für die BDP Schweiz, da die Kantonalsektion Graubünden aufgrund der BDP-
Gründungsgeschichte als wichtiges Standbein galt. Auch für die GLP war der
Wahlsonntag eher enttäuschend. Sie schaffte es ganz knapp nicht von der guten
Ausgangslage der «Klimawahl» zu profitieren und verpasste den angestrebten
Sitzgewinn. Nur knapp über 60 Stimmen fehlten am Schluss um, anstelle der SP, den
zweiten Sitz der «Klima-Allianz» einzufahren. Da half es auch nicht dass GLP-
Spitzenkandidat Josias Gasser von allen Kandidaten am drittmeisten
Panaschierstimmen erhalten hatte. Somit waren drei der fünf Gewählten das erste Mal
Teil der Bundesversammlung. Der Frauenanteil steigerte sich auf 60 Prozent. Die
Zusammensetzung der Bündner Nationalräte lautete neu: 2 SP, 1 FDP, 1 CVP, 1 SVP. Die
Stimmbeteiligung fiel gegenüber 2015 um 3.1 Prozentpunkte auf 42.9 Prozent. 4
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Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

Feldschiessen und historische Schiessen sollen nach dem Willen des Parlaments auch
nach 2020 noch möglich sein, wobei im Fokus der Debatte eine Anpassung im Bereich
der Subventionierung von Umweltschutzmassnahmen stand, die nach 2020 eingestellt
würden. Dafür bedurfte es jedoch einer Anpassung im Umweltschutzgesetz (USG), wofür
die UREK-NR im Juli 2018 eine Vernehmlassung eröffnete. Den Unterlagen war nicht nur
zu entnehmen, was genau die anvisierten Änderungen waren, sondern auch die
Ablehnung aus links-grünen Kreisen: Diverse Minderheitsanträge, darunter ein Antrag
Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten, waren bereits im Revisionsentwurf abgedruckt. 
Die Revision, die auf Anregung von Adrian Amstutz (svp, BE) an die Hand genommen
worden war, soll es den Betreibern ermöglichen, weiterhin Bundesabgeltungen für die
Sanierung von Schiessanlagen zu beziehen. Dies soll nach Ende 2020 nicht mehr
möglich sein, wenn nicht sichergestellt ist, dass keine Geschosse in den Boden
gelangen. Bei Schiessanlässen, die ausserhalb von Schiessplätzen stattfinden und an
denen daher nur ausnahmsweise und an speziellen Anlässen geschossen wird, könne
dies nicht verhindert werden, wurden argumentiert. Einige solcher ausserordentlichen
Schützenfeste könnten deswegen dereinst nicht mehr organisiert werden, so die
Argumentation von Amstutz. Der vorgelegte Entwurf sieht eine Sonderregelung für
Standorte, an denen höchstens ein historisches Schiessen oder Feldschiessen pro Jahr
stattfindet, vor. Deren Sanierung soll weiterhin subventioniert werden können. Ferner
soll die neue Regelung nur auf jene Feste anwendbar werden, die bereits vor Ende 2020
regelmässig stattgefunden haben und deswegen quasi als etabliert gelten.
Die angesprochene Minderheit der UREK-NR zeigte sich mit der Gesetzesrevision nicht
einverstanden, sie war der Ansicht, es solle überhaupt nicht mehr in den Boden
geschossen werden. Im Wesentlichen warnte sie vor einer zu grossen Belastung der
Böden durch Schwermetalle.

In der Vernehmlassung wurde der Entwurf ambivalent beurteilt. Die Schützen
befürworteten die Anpassungen weitgehend und beschränkten ihre
Änderungsvorschläge auf Begriffspräzisierungen. Auf Ablehnung stiess die Vorlage bei
der Mehrheit der Kantone und bei den linken Parteien SP und Grüne. Deren Antrag ans
Parlament war Nichteintreten. Wichtigste Kritikpunkte waren die Vereinbarkeit mit den
Grundsätzen des USG und dem Vorsorge- und Verursacherprinzip. Ferner fürchteten
einige Kantone insgesamt eine Verschlechterung beim Umweltschutz. Den
Schützenvereinen und Veranstaltern solcher Schiessanlässe standen also mit den
Kantonen wichtige Akteure gegenüber. Mit diesen Differenzen musste sich die UREK-NR
also noch befassen, bevor ihr Entwurf zur Änderung des USG im Parlament behandelt
werden konnte. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.01.2019
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Über die Zukunft von Feldschiessen und historischen Schiessen nach 2020 und über
allfällige Subventionen befand der Nationalrat in der folgenden Sommersession. Der
Minderheitsantrag Semadeni (sp, GR) auf Nichteintreten wurde von der Bündnerin
gleich selbst vertreten. Sie stellte klar, dass Nichteintreten oder die Ablehnung der
Vorlage nicht zum Aussterben historischer Schiessanlässe führen würde, sondern
lediglich einen Einfluss auf die Bundessubventionen für diese Veranstaltungen nach
2020 hätte. Nach ihrem Ermessen sei die zweimalige Erstreckung der Frist für bauliche
Massnahmen im Bereich der Kugelfänge ausreichend gewesen, um den Anlässen und
ihren Veranstaltern entgegenzukommen. Es sei auch festzustellen, dass zahlreiche
Anlagen die geforderten Bodenschutzmechanismen eingebaut hätten. Ein Beispiel aus
ihrem Heimkanton Graubünden zeige ferner, dass der Einsatz von mobilen Kugelfängen
möglich und zumutbar sei.
Die Befürworterinnen und Befürworter der Anpassung stammten vor allem aus den
Reihen der SVP, zu der auch der Urheber der dieser Gesetzesänderung zugrunde
liegenden parlamentarischen Initiative, Adrian Amstutz (svp, BE), gehört. Bereits
während der Eintretensdebatte wurde deutlich, dass die Volkspartei nicht klein
beigeben würde; sie zeigte sich auch gegenüber der anwesenden Umweltministerin
angriffs- und fragefreudig. Eintreten wurde letztlich mit 129 zu 47 Stimmen klar
beschlossen, die SP- und die Grünen-Fraktion stimmten geschlossen dagegen.
In der Detailberatung wurden drei Varianten diskutiert. Der Kommissionsmehrheit
standen zwei Minderheitsanträge gegenüber, eine Minderheit I Rösti (svp, BE) und eine
Minderheit II Vogler (csp, OW). SVP-Präsident Rösti wollte nicht nur die sogenannten
historischen Schiessen berücksichtigen, sondern auch alle Feldschiessen einbeziehen.
Dabei sollte gleichwohl präzisiert werden, dass nur bereits etablierte Anlässe
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unterstützt werden sollen. Deswegen sei nicht zu befürchten, dass die Anzahl derartiger
Anlässe auf einmal drastisch zunehme, erklärte er. Er machte von dieser Änderung
jedoch geradezu die Zukunft solcher Schiessanlässe abhängig. Die Minderheit Vogler
stellte eine Präzisierung zur Debatte, wonach nur eine einmalige Sanierung finanziell
unterstützt werden solle und nicht – nachdem wieder in den Boden geschossen worden
sei – zusätzliche Sanierungen finanziert werden könnten. Ersterer Minderheitsantrag
wurde der Kommissionsmehrheit vorgezogen. In einer zweiten Abstimmung entschied
sich das Ratsplenum ebenfalls für die Variante Rösti und erteilte der Minderheit II mit
114 zu 67 Stimmen eine Abfuhr. Mit einem Gesamtabstimmungsresultat von 124 zu 57
Stimmen wurde das Geschäft der Ständekammer zur Weiterbearbeitung übertragen. 6

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Strukturpolitik

Im Sommer 2015 beschäftigte sich der Nationalrat mit dem bundesrätlichen Vorschlag
zur Standortförderung 2016-2019, der acht Bundesbeschlüsse umfasste und
Finanzierungsbeschlüsse im Umfang von knapp CHF 374 Mio. vorsah. Beim
Bundesbeschluss über die Finanzierung der E-Government-Aktivitäten von KMU schuf
die grosse Kammer auf Antrag der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) eine Differenz zum Bundesrat, indem sie mit 179 zu 13 Stimmen bei
einer Enthaltung den Verpflichtungskredit von CHF 17.7 Mio. auf CHF 12.4 Mio. kürzte.
Über die Hälfte der Gegenstimmen kamen dabei aus dem Lager der Grünen. Deutlich
umstrittener war dagegen die Beschlussfindung über die Finanzierung der Förderung
von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus. Ein
Minderheitsantrag Maier (glp, ZH) wollte diese von 30 Mio. Fr. auf CHF 20 Mio.
reduzieren, scheiterte jedoch mit 85 zu 98 Stimmen knapp an einer Koalition aus SP,
CVP, Grünen und BDP, die dank 11 Stimmen aus der FDP-Liberalen-Fraktion siegreich
war. Gleich drei Minderheitsanträge lagen beim Bundesbeschluss über die Finanzhilfe
an Schweiz Tourismus auf dem Tisch. Der Bundesrat selbst hatte knapp über CHF 220
Mio. für die Periode von 2016-2019 gefordert. Eine Minderheit de Buman (cvp, FR)
wollte ihrerseits CHF 270 Mio. bewilligen und versuchte sich mit einem zweiten Antrag
über CHF 240 Mio. abzusichern. Indes versuchte eine Minderheit Maier den
Zahlungsrahmen auf CHF 210 Mio. einzugrenzen. Weder die sanftere der beiden
Erhöhungen (53 Stimmen), noch die Sparvariante (45 Stimmen) vermochte sich jedoch
gegen den Vorschlag des Bundesrates durchzusetzen. Auch der Vorstoss einer
Kommissionsminderheit Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die Filmproduktion in der
Schweiz während der kommenden vier Jahre mit CHF 4.5 Mio. zu unterstützen, sowie
ein Antrag Semadeni (sp, GR), der ein unentgeltliches nationales Buchungsportal zur
Vermietung aller in der Schweiz vermietbaren Hotelzimmer und Ferienwohnungen
anregen wollte, blieben ohne Erfolg. Sie stiessen ausserhalb des links-grünen Lagers
kaum auf Gegenliebe. Unbestritten war indes der Bundesbeschluss über die
Verlängerung des Zusatzdarlehens an die Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit,
von dem noch rund CHF 70 Mio. übriggeblieben waren. Mit 185 zu 4 Stimmen sprach
sich der Nationalrat für eine Verlängerung des Darlehens bis 2019 aus. Dem
Mehrjahresprogramm des Bundes 2016-2023 zur Umsetzung der Neuen Regionalpolitik,
welches die Förderinhalte, die Förderschwerpunkte sowie die flankierenden
Massnahmen zur Neuen Regionalpoltik (NRP) definiert, fügte der Nationalrat auf
Vorschlag der WAK-NR eine Bestimmung zur Förderung nachhaltiger Innovation an. Ein
Minderheitsantrag Aeschi (svp, ZG) gegen die Aufnahme des Artikels blieb ohne Erfolg
und wurde bei 4 Enthaltungen mit 123 zu 66 abgelehnt. Beim Thema der Äufnung des
Fonds für Regionalentwicklung folgte die grosse Kammer dann aber wieder dem
Bundesrat und sprach sich dafür aus, diesen mit maximal CHF 230 Mio. zu speisen. Der
Antrag einer neuerlichen Minderheit Aeschi (svp, ZG), diesen Maximalbeitrag um CHF 10
Mio. zu kürzen, vermochte ausserhalb der SVP nur einzelne FDP-Exponenten zu
begeistern und war entsprechend chancenlos. Beim Bundesbeschluss über die
Finanzierung der Exportförderung, für die der Bundesrat CHF 89.6 Mio. bereitstellen
wollte, empfahl die WAK-NR dem Nationalrat, den Zahlungsrahmen um etwas mehr als
CHF 5 Mio. zu senken. Über einen Einzelantrag Bourgeois (fdp, FR), der den
bundesrätlichen Vorschlag unterstützte, musste nach einem Ordnungsantrag Meier-
Schatz (cvp, SG) ein zweites Mal abgestimmt werden. Am Ende folgte der Nationalrat mit
105 zu 86 Stimmen auch hier dem Bundesrat. Nur die SVP und die Grünliberalen hatten
geschlossen hinter der Reduktion bei der Exportförderung gestanden. Diskussionslos
ging die Abstimmung zum achten und letzten Bundesbeschluss des
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Standortförderungspakets über die Bühne. Wie der Bundesrat will auch die grosse
Kammer in den kommenden vier Jahren CHF 16.4 Mio. in die Förderung der Information
über den Unternehmensstandort Schweiz stecken. Für die Medien kam der "Erfolg" des
Bundesrates wenig überraschend. Die NZZ fand in der Annahme der
Masseneinwanderungsinitiative und in der Aufhebung der Mindestkurses die Erklärung
für die Hemmungen bei bürgerlichen Politikern, grössere Kürzungen bei Fördergeldern
durchzusetzen. 7

Landwirtschaft

Jagd

Le Conseil national s'empare, à son tour, de la modification de la loi sur la chasse.
Lors de ce débat fleuve divisé en trois blocs en plus des discussions sur l'entrée en
matière, le Conseil national adopte le projet du Conseil des Etats agrémenté de
quelques modifications qui feront l'objet d'un règlement des divergences. 
La CEATE-CN proposait à sa chambre d'accepter l'entrée en matière de la modification
d'une loi datant de 1986 – à une époque où les enjeux étaient différents, comme
argumenté par le rapporteur francophone de la commission, Pierre-André Page (udc,
FR) durant les débats introductifs. Selon ce dernier, trois raisons expliquent la
nécessité de modifier cette loi: premièrement, la présence de plus en plus importante
du loup; deuxièmement, la réponse du Conseil fédéral au postulat Landolt (pbd, GL)
14.3818 qui souhaite une reconnaissance nationale des permis de chasse; et
troisièmement, la volonté de changer la dénomination «districts francs» en «zones de
protection de la faune sauvage». Une minorité s'est toutefois formée au sein de la
commission, celle-ci souhaitant que le projet soit renvoyé au Conseil fédéral pour qu'il
en élabore une meilleure mouture. Représentant la voix de la minorité, Silva Semadeni
(ps, GR) est particulièrement critique envers l'allègement des possibilités d'abattage du
loup prévu dans ces modifications. Reprenant les propos de gardes-forestiers, elle
postule que le loup a fait sa place, les forêts sont plus saines. Le loup n'est donc pas à
considérer uniquement comme un problème. La minorité combat également le
principe de précaution permettant aux autorités d'abattre des animaux qui pourraient
potentiellement être problématiques pour les activités humaines. Le parti socialiste, les
Verts ainsi que le parti vert libéral soutiennent le renvoi au Conseil fédéral, le président
des verts-libéraux, Martin Bäumle (pvl, ZH), précisant que sans amélioration du projet
de loi, son parti soutiendrait le lancement d'un référendum. Les autres partis
souhaitent, eux, débattre du présent projet. C'est à une large majorité que les députées
et députés rejettent la proposition de la socialiste Silva Semadeni (126 voix contre 58). 
Dans le premier bloc mis en discussion (principes, autorisation de chasser, protection
des espèces), l'ensemble des propositions émanant des majorités de la commission
sont acceptées par la chambre basse, à une exception près. Tant les propositions
minoritaires provenant de parlementaires de droite que de gauche ne réussissent à
convaincre une majorité des élu.e.s. Ainsi est accepté le changement de dénomination
de «districts francs» par «sites de protection de la faune sauvage», les modifications
de l'article 4 sur l'examen cantonal de chasse telles que proposées par le Conseil
fédéral (ne suivant ainsi pas sa chambre sœur qui ne souhaitait pas de ces
modifications), la suppression de l'assentiment jusqu'ici obligatoire de l'OFEV si un
canton souhaite écourter temporairement les périodes de protection des espèces
(l'office sera simplement écouté). Seule la proposition de la minorité Hess (pbd, BE) de
biffer un alinéa émanant du Conseil des Etats concernant la non-possibilité de faire
recours contre les décisions des autorités cantonales portant sur les espèces pouvant
être chassées a été acceptée grâce à un soutien faisant fi des appartenances
partisanes.
Dans le deuxième bloc (régulation des populations), la discussion tournait
principalement autour du cas du loup, du lynx, du castor ainsi que des périodes durant
lesquelles la chasse est autorisée selon les espèces. Ainsi a-t-il été décidé de refuser la
proposition de la minorité Semadeni que les cantons obtiennent tout d'abord le feu
vert de l'OFEV avant d'instaurer des périodes de chasse pour le bouquetin, le loup ainsi
que le castor – pour ce dernier le vote était serré, 95 parlementaires le souhaitant sur la
liste, contre 91 et 4 abstentions, suivant ainsi la proposition de la minorité. Les cantons
devront ainsi simplement demander l'avis de l'office fédéral de l'environnement avant
d'effectuer ces modifications. Le Conseil national refuse toutefois d'inclure dans cette
liste le lynx, le héron cendré ainsi que le harle bièvre. Dans ce même bloc, il accepte de
rajouter une lettre c à l'alinéa 2 de l'article 7a, selon la proposition du député tessinois
Fabio Regazzi (pdc, TI) qui souhaitait autoriser les cantons à réguler les espèces
protégées si celles-ci constituent un danger pour la faune sauvage locale. Toutes les
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autres propositions émanant de minorités sont rejetées. Une majorité du parlement
refuse donc que le danger pour l'abattage d'espèces protégées soit «concret» pour
l'homme ou que les dégâts soient «importants», comme formulé dans le projet du
Conseil fédéral. Il suffira qu'un tel animal présente un comportement attirant
l'attention, ce qui est, selon l'élue verte Adèle Thorens (verts, VD), représentatif du
changement de paradigme intervenant dans cette révision. Les autorités pourront à
l'avenir agir de manière préventive, alors qu'auparavant, des dégâts avérés du spécimen
en question devaient avoir été commis.  
Dans le troisième bloc (protection de la faune sauvage, prévention), seule la minorité
Vogler (pcs, OW) passe la rampe, celle-ci proposant que la Confédération soutienne par
des subventions la conservation des espèces et des milieux naturels dans les réserves
d'oiseaux et les districts francs.   
Lors du vote sur l'ensemble, la chambre basse accepte le texte par 115 voix contre 67 et
3 absentions. Malgré le rejet de ce projet par 6 parlementaires PLR ainsi qu'un élu UDC
– rejoignant la gauche sur ce vote –, une opposition gauche-droite est clairement
visible. Le texte retourne aux mains de la chambre haute afin de régler les
divergences. 8

En dernière lecture, le Conseil national s'est une nouvelle fois écharpé sur les quatre
divergences restantes. Après avoir siégé, la CEATE-CN a proposé à sa chambre de
suivre le Conseil des Etats sur deux aspects, tandis que deux propositions de minorités
allaient dans le sens de la chambre haute. Au final, la chambre du peuple a décidé de
s'aligner sur deux points avec sa chambre sœur. 
Tout d'abord, et à une voix près (92 contre 91 et 2 abstentions), l'autorisation de
chasser le loup dans les districts francs – appelés dans la nouvelle loi «zones de
protection de la faune sauvage» – lorsque diverses conditions sont remplies a été
entérinée. Franz Ruppen (udc, VS) a défendu cette proposition de minorité,
argumentant que les loups risquaient de se réfugier et de se multiplier dans ces zones
s'il était décidé d'en faire des lieux intouchables. Le loup doit pouvoir être régulé et
ceci sur tout le territoire, a-t-il avancé. Sans quoi, on ne pourrait pas atteindre les
objectifs de régulation. Silva Semadeni (ps, GR) a défendu une position radicalement
différente, dénonçant les partisans d'une éradication des loups. Pour elle, la solution
est à chercher dans une protection accrue des troupeaux; mesures qui ont fait leurs
preuves selon l'élue socialiste. Une majorité de la commission s'était pourtant
prononcée pour le maintien de la divergence, principalement pour des raisons
politiques, celle-ci redoutant le lancement d'un référendum. Mais également pour une
raison d'ordre scientifique: ces zones de protection étant explicitement prévues pour
la reproduction des proies et des prédateurs, un équilibre naturel peut se créer,
comme expliqué par le député Müller-Altermatt (pdc, SO). 
Ensuite, par 91 voix contre 86 et 1 abstention, les député.e.s ont suivi l'avis de la
majorité qui proposait de s'aligner sur la décision du Conseil des Etats qui ne souhaitait
pas imposer au Conseil fédéral l'obligation de consulter les milieux concernés en cas de
dégâts provoqués par des espèces protégées. Celui-ci ne devra que consulter les
cantons touchés, comme inscrit dans le droit en vigueur.
Le Conseil national a, au contraire, décidé de maintenir deux divergences qui devront
donc être résolues dans le cadre d'une conférence de conciliation. 
Il s'agit, premièrement, de l'article 4 de la LChP qui traite des conditions d'obtention
du permis de chasse. La chambre basse continue de souhaiter une relative
harmonisation de celles-ci entre les cantons, ce que la chambre des cantons n'a cessé
de refuser. De plus, une proposition émanant de Lorenz Hess (pbd, BE) souhaitait
abroger l'alinéa 3 du droit en vigueur qui prévoit l'octroi d'une autorisation de chasse
de quelques jours. Ces deux points ont été acceptés tacitement par les élu.e.s. Pour
Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale en charge du dossier, cette décision est à
voir comme une tentative de compromis à l'égard du Conseil des Etats. Et
deuxièmement, les député.e.s ont décidé de soutenir, par 99 voix contre 74, la
proposition de la minorité Ruppen de conserver la lettre c de l'article 7a, alinéa 2 qui
précise que des animaux protégés peuvent être régulés à des fins de «préservation de
populations sauvages adaptées au niveau régional». 
Durant ce débat, Silva Semadeni ainsi que Bastien  Girod (verts, ZH) ont annoncé que
leurs groupes respectifs – le PS et les Verts – rejetteraient la présente révision. 9
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

In der Frühlingssession 2016 nahm der Nationalrat die Differenzbereinigung zur
Energiestrategie 2050 auf. In der ersten Differenz, der Höhe des Richtwertes für den
Zubau an erneuerbaren Energien, beantragte die Kommissionsmehrheit das Festhalten
an den 14 500 Gigawattstunden, während eine Minderheit Schilliger (fdp, LU) das vom
Ständerat gesetzte Ziel von 11 400 Gigawattstunden übernehmen wollte. Mit dem
knappen Resultat von 98 zu 95 Stimmen (keine Enthaltungen) blieb die grosse Kammer
bei ihrem Richtwert und liess die Differenz bestehen. In der Frage der Abwägung von
nationalen Interessen wollte die Mehrheit der UREK-NR auf die bundesrätliche Fassung
zurückgreifen, welche dem Bau oder Ausbau einer Anlage zur Gewinnung von
erneuerbarer Energie ein nationales Interesse zuschreibt und dieses als grundsätzlich
gleichwertig zu anderen nationalen Interessen sieht. Eine Minderheit I Wasserfallen
(fdp, BE) wollte an der nationalrätlichen Version festhalten, welche das Wort
"grundsätzlich" und auch den ständerätlichen Zusatz, das Bauvorhaben dürfe ein
Objekt nicht im Kern seines Schutzwertes verletzen, nicht enthält. Eine Minderheit II
Grunder (bdp, BE) schliesslich wollte den Absatz 3 des Artikels 14 ohne das Wort
"grundsätzlich", aber mit der ständerätlichen Formulierung zum "Kern des
Schutzwertes". Nachdem die Minderheit II der Minderheit I deutlich unterlag, obsiegte
mit der Minderheit I die Ratsrechte mit 101 zu 93 Stimmen (keine Enthaltungen)
zugunsten einer Formulierung, die namentlich auch Pumpspeicherkraftwerken das
gleiche nationale Interesse bescheinigt, wie beispielsweise dem Landschaftsschutz. In
den Differenzen bezüglich der Abnahme- und Vergütungspflicht bei der Einspeisung
netzgebundener Energie schlug die Kommissionsmehrheit nur minime Änderungen in
den Formulierungen vor, stimmte aber inhaltlich grösstenteils dem Ständerat zu. Eine
Minderheit Schilliger (fdp, LU) wollte die bundesrätliche Fassung der ständerätlichen
vorziehen, unterlag der Mehrheit aber mit 95 zu 98 Stimmen bei einer Enthaltung. Eine
Minderheit Semadeni (sp, GR) verlangte erfolgreich, die Untergrenze von 1 Megawatt
Leistung für Wasserkraftanlagen zur Beteiligung am Einspeisevergütungssystem wieder
aufzunehmen, die in der ersten Lesung vom Nationalrat eingeführt, vom Ständerat aber
gestrichen worden war. In den übrigen Differenzen bezüglich
Einspeisevergütungssystem stimmte die Minderheit Semadeni aber dem Ständerat zu.
Bei Artikel 21 zur Direktvermarktung der Energie schuf der Nationalrat weitere
Differenzen zum Ständerat, indem er Detailregelungen vornahm, die es erlauben,
kleinere Produzenten von der Pflicht zur Direktvermarktung zu befreien. Der Nationalrat
hielt ausserdem an der Streichung der Regelungen von Auktionen und
Auktionsverfahren (Artikel 25-27) fest. Da der Ständerat in diesen Punkten dem
Bundesrat zugestimmt hatte, blieb eine Differenz bestehen. Die vom Ständerat
aufgenommene Finanzhilfe für die Grosswasserkraft wurde im Nationalrat kontrovers
diskutiert. Die Kommissionsmehrheit wollte die Marktprämie für
Grosswasserkraftanlagen übernehmen, änderte aber einige Formulierungen und strich
die Absätze zu den Detailregelungen. Eine Minderheit Wasserfallen (fdp, BE) wollte
hingegen das ganze Konzept streichen. Schliesslich zog der Rat einen Einzelantrag
Grüter (svp, LU), welcher dem Mehrheitsvorschlag entsprach, aber zudem eine
Zweckbindung der Marktprämie zur Sicherung des langfristigen Weiterbetriebs enthielt,
dem Mehrheitsvorschlag vor. Für das Streichen der Marktprämie trat nur eine
Minderheit der grossen Kammer ein: Mit 112 zu 77 Stimmen (bei 6 Enthaltungen) stimmte
der Rat der Finanzhilfe für Grosswasserkraftanlagen zu. Er tat dies zwar in Abweichung
vom Ständerat, baute mit der gewählten Formulierung aber eine Brücke zur kleinen
Kammer. Artikel 39 zum Netzzuschlagsfonds - vom Ständerat gestrichen - bestätigte der
Nationalrat gemäss Bundesrat. Beim "Sunset-Klausel" genannten Artikel 39a betreffend
dem Auslaufen der Unterstützungsbeiträge setzte sich die Kommissionsmehrheit gegen
zwei Minderheiten durch: Der Rat stimmte der Fassung des Ständerates zu und verwarf
sowohl den Vorschlag der Minderheit I Wasserfallen (fdp, BE), welche das Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge auf 2025 statt auf 2031 festlegen wollte, als auch jenen der
Minderheit II Nussbaumer (sp, BL), welche ein vorzeitiges Auslaufen der
Unterstützungsbeiträge bei Erreichen des Richtwertes im Zubau erneuerbarer Energien
vorsah. Mit der Annahme eines Einzelantrags Knecht (svp, AG) schuf der Nationalrat eine
neue Differenz: Forschungsanlagen im internationalen Wettbewerb sollen vom
Netzzuschlag ausgenommen sein. Als Erstrat hatte der Nationalrat Regelungen für
Grossfeuerungen und Heizungen aufgenommen, die vom Ständerat aber gestrichen
wurden. Der Nationalrat hielt in der Differenzbereinigung jedoch daran fest, wenn auch
in allgemeiner gehaltenen Formulierungen und gegen eine Minderheit Knecht (svp, AG),
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die dem Ständerat zustimmen wollte. Bei der Differenz bezüglich der rationellen
Energienutzung im Gebäudebereich übernahm der Nationalrat im Wesentlichen die
ständerätliche Fassung. Eine Minderheit Jans (sp, BS) wollte die Zielvorgaben bezüglich
Energieeffizienz für die Elektrizitätslieferanten beibehalten, der Rat folgte aber seiner
Kommission und stimmte dem Ständerat zu, welcher die Artikel 48 bis 50 gestrichen
hatte. Einige Differenzen schuf der Nationalrat bei den Gesetzesartikeln zum
Monitoring von Energiespar- und Effizienzmassnahmen, dies vor allem bezüglich
Personendaten und Vollzugsstelle. Die Differenz bezüglich der Koppelung von
Energiestrategie und Atomausstiegsinitiative blieb bestehen, der Nationalrat hielt an
seiner Streichung des entsprechenden Artikels fest, obschon der Ständerat in dieser
Sache dem Bundesrat gefolgt war. Auch bezüglich der Steuerabzüge für
Gebäudesanierungen und Ersatzneubauten blieb der Nationalrat auf seiner Linie und
prononcierte diese gar, indem etwa Bedingungen für den Abzug gestrichen wurden.
Eine Minderheit Badran (sp, ZH), die den gesamten Steuerabzug-Artikel gemäss dem
Ständerat streichen wollte, unterlag in der Abstimmung mit 68 zu 123 Stimmen bei 3
Enthaltungen. Eine Differenz beilegen konnte der Nationalrat mit der Streichung der
Langzeitbetriebskonzepte für Atomkraftwerke. Eine Minderheit I Bäumle (glp, ZH),
welche dieses Konzept beibehalten wollte, fand Zustimmung bei Grünen, SP, GLP und
Teilen von CVP und BDP, unterlag aber mit 77 gegen 118 Stimmen (keine Enthaltungen).
Eine Minderheit II Jans (sp, BS) wollte eine Laufzeitbeschränkung auf 50 Jahre ins
Kernenergiegesetz aufnehmen, fand aber über die Grünen, SP und GLP hinaus kaum
Unterstützung und wurde mit 64 zu 131 Stimmen abgelehnt. Eine Differenz blieb im
Stromversorgungsgesetz erhalten, wo sich eine Minderheit Grunder (bdp, BE)
durchsetzte und die allgemeiner gehaltene Formulierung des Bundesrates jener des
Ständerates vorzog. In allen übrigen Differenzen übernahm der Nationalrat die
ständerätliche Fassung. 10

Netz und Vertrieb

Ayant pris connaissance du rapport Kiener à la fin du mois de juin, le Conseil fédéral a
chargé le DFTCE d'élaborer d'ici à l'automne un avant-projet de loi sur le marché de
l'électricité qui puisse être rapidement mis en consultation. Ce faisant, le
gouvernement a satisfait la motion (Mo. 97.3005) de la Commission de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et de l'énergie (Ceate) que le Conseil national lui avait
transmise en mars et qui invitait l'exécutif fédéral à préparer dans les plus brefs délais
une modification de la législation en vue de soumettre le marché électrique suisse à la
concurrence dès le 1er janvier 1999 au plus tard, ceci afin d'être en harmonie avec le
calendrier de l'UE en la matière. Parallèlement à cette motion qui fut aussi transmise
par le Conseil des Etats, la Chambre du peuple a converti en postulat une motion
Semadeni (ps, GR) (Mo. 96.3643) demandant également au Conseil fédéral d'adapter les
conditions-cadre régissant les installations électriques afin que l'ouverture du marché
helvétique de l'électricité puisse se dérouler au même rythme que celui retenu par
l'Union, sans pour autant que les objectifs suisses en matière d'énergie,
d'environnement et de politique régionale soient remis en question. Ce souci de ne pas
sacrifier les standards helvétiques à la seule logique économique de la libéralisation a
également été partagé par les associations de protection de l'environnement, par la
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie ainsi que par la Conférence
gouvernementale des cantons alpins. Bien que ces deux derniers organes aient déclaré
soutenir l'ouverture du marché en cours, ils ont néanmoins souhaité que ce processus
soit conduit de façon progressive et qu'il soit assorti de mesures d'accompagnement.
Ainsi, les cantons alpins ont notamment requis l'introduction d'une taxe d'incitation
destinée à renchérir les énergies fossiles, ceci afin d'assurer la capacité concurrentielle
des agents énergétiques renouvelables et indigènes, au premier rang desquels figure
l'hydroélectricité. 11
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Les milieux de l'électricité, les organisations de protection de l'environnement ainsi
que les pouvoirs publics se sont mis d'accord sur la construction et l'extension de trois
lignes à haute tension. Cet accord a été conclu dans le cadre d'un groupe de résolution
des conflits des lignes de transports mis en place par la Confédération en 1993 dans le
cadre du programme d'action d'Energie 2000. L'objectif était de désamorcer les
conflits entre les représentants des milieux écologistes et ceux de la branche, et
d'activer les procédures d'approbation des nouvelles constructions de lignes. La
planification de ce groupe prévoit 68 projets d'extension dont 20 constructions de
nouveaux tronçons. D'ores et déjà, trois projets ont été acceptés: l'extension des lignes
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de Mörel-Ulrichen-All'Aqua et de Massaboden-Ritom reliant Valais et Tessin et une
troisième ligne Rapperswil-Gossau (SG). La planification sera évaluée dans le cadre
d'une procédure de consultation, elle devra ensuite être approuvée par le Conseil
fédéral. La discussion relative à une motion Semadeni (ps, GR) (Mo. 98.3284) a été
renvoyée à une date ultérieure par le Conseil national. La motion chargeait le Conseil
fédéral de réviser la législation sur les lignes à courant fort, de manière à ce que les
personnes concernées puissent être indemnisées de façon appropriée selon le
principe de causalité, grâce à l'internalisation des coûts. L'objet sera combattu
ultérieurement par le député Steiner (prd, SO). 12

Wasserkraft

Als Erstrat trat der Nationalrat im Herbst 2019 ohne Gegenstimmen auf die Debatte zum
Entwurf zur Präzisierung der Regelungen für Umweltverträglichkeitsprüfungen ein.
Die Forderung von Initiant Albert Rösti (svp, BE) und der Kommission, die
einzuhaltenden Umweltverträglichkeitsprüfungen bei Neukonzessionierungen von
bestehenden Wasserkraftanlagen auf die bestehenden Ist-Verhältnisse und nicht mehr
auf die ganz ursprünglich vorliegenden Gegebenheiten vor dem Bau der Anlagen zu
fundieren, entfachte in der grossen Kammer eine lange Diskussion. Auf der einen Seite
plädierten die Kommissionsmehrheitsvertreter Jacques Bourgeois (fdp, FR) und Mike
Egger (svp, SG) für die Annahme des von der Kommissionsmehrheit in die
Vernehmlassung geschickten Vorentwurfs, wonach der Soll-Zustand bei bestehenden
Anlagen, wie von Rösti verlangt, mit dem Ist-Zustand definiert werden soll. Auf der
anderen Seite verlangte eine Minderheit der UREK-NR unter Stefan Müller-Altermatt
(cvp, SO), dem Antrag des Bundesrates zu folgen, wonach die Soll-Zustandsdefinition –
nach Ermessen des jeweiligen Kantons –  zusätzlich mit zu leistenden Massnahmen
zugunsten der Natur ergänzt werden kann. 
In der Ratsdebatte argumentierten die Verterter der Kommissionsmehrheit, dass durch
diese Gesetzesanpassung Rechtssicherheit geschaffen werde und die derzeit
bestehenden Wasserkraftanlagen gesichert werden könnten. Der Vorschlag, den Müller-
Altermatt präsentierte, behalte hingegen die Rechts- und Planungsunsicherheit bei, da
aufgrund der Beurteilung des jeweiligen Kantons unklar sei, wie hoch die Kosten für
ergänzende Umweltmassnahmen bei der Neukonzessionierung ausfallen würden. Die
Wasserkraft sei zudem das zentrale Rückgrat der Schweizer Stromproduktion, stelle ein
wichtiges Element der Energiestrategie 2050 dar und dürfe deshalb nicht mit
zusätzlichen Kosten gefährdet oder behindert werden. Es sei des Weiteren unmöglich
zu beurteilen, wie der Zustand der Natur beispielsweise vor 80 Jahren ausgesehen
habe, als viele Wasserkraftwerke gebaut worden seien – nach aktuellem Vorgehen
müsste der Umweltzustand vor dem Bau der Anlagen eruiert werden –, argumentierte
etwa der Initiant Albert Rösti. Etwas anders beurteilte dies beispielsweise Silva
Semadeni (sp, GR), die die SP-Fraktion vertrat und für den Minderheitsantrag Müller-
Altermatt plädierte. Sie bezeichnete die Forderung der Kommissionsmehrheit als
schlauen Vorschlag, um die Pflicht zur Aufwertung der natürlichen Lebensräume zu
umgehen, indem auf die gesetzlichen Bestimmungen aus den 50er und 60er Jahren
zurückgegriffen werde, in welchen noch keine Umweltvorschriften vorgesehen waren.
Minderheitssprecher Müller-Altermatt selbst relativierte seinen Antrag im Rat mit dem
Argument, dass er eine Anpassung der Soll-Zustandsdefinition auf den Ist-Zustand
grundsätzlich befürworte, den Kantonen aber, basierend auf der
Vernehmlassungsantwort des Kantons Wallis, einen föderalen Ermessensspielraum
zukommen lassen möchte, indem diese nach Möglichkeit der Verhältnismässigkeit
entsprechend und nach Vereinbarung Massnahmen zum Schutz von Natur und
Landschaft anordnen könnten. 
In der Abstimmung zeigte sich mit 115 zu 71 Stimmen bei 3 Enthaltungen ein Links-
Rechts-Graben, wobei sich die Mehrheit der CVP-Fraktion gegen ihren Nationalrat
Müller-Altermatt stellte und sich zusammen mit der BDP-Fraktion für die Variante der
Kommissionsmehrheit aussprach, die keine Klausel für zusätzliche Massnahmen
zugunsten der Natur vorsah. In der Gesamtabstimmung blieben die Fronten ähnlich
bestehen und eine Mehrheit, bestehend aus den SVP-, FDP-, CVP- und BDP-Fraktionen,
setzte sich mit 123 zu 63 Stimmen bei 3 Enthaltungen durch und nahm den Entwurf der
Kommissionsmehrheit an. 13
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Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

In der Herbstsession kam die Revision des RPG in den Nationalrat. In diesem verlief die
Diskussion ungleich heftiger, zumal auch die Lobbies ihre Arbeit auf die grosse Kammer
konzentriert hatten. Vorab LdU/EVP, Grüne und SP opponierten der Vorlage, da diese
sowohl den Raumplanungszielen als auch der vom Bund postulierten ökologischeren
Landwirtschaftspolitik widerspreche. Im Mittelpunkt der Kritik stand dabei die
Zulassung der bodenunabhängigen Produktion. Dagegen forderten Gewerbekreise
gleich lange Spiesse für Gewerbe und Bauern und damit eine noch weitergehende
Liberalisierung in der Landwirtschaftszone. Das Plenum lehnte drei
Rückweisungsanträge schliesslich ab und trat mit 102 zu 59 Stimmen auf die Vorlage
ein. In der Detailberatung blieb nach dem Ständerat auch der Nationalrat auf der Linie
des Bundesrates. Er sanktionierte die Zulassung von bodenunabhängigen
Produktionsstätten wie Masthallen und Hors-sol ebenso wie die Angliederung eines
gewerblichen Nebenbetriebes eines Landwirts, wenn die Bauernfamilie pro Jahr
weniger als CHF 70 000 Reineinkommen erzielt und der Nebenerwerb „betriebsnah“
ist. Im Rahmen der neuen Landwirtschaftspolitik wird die bodenunabhängige Nutzung
jedoch nicht subventioniert. Das RPG hält die Kantone ausserdem dazu an,
bodenunabhängige Produktion nur dort zuzulassen, wo dies sachgerecht erscheint. Den
Maststallungen sind auch durch das Gewässerschutzrecht relativ enge Grenzen gesetzt.
Der Nebenbetrieb muss vom Bewirtschafter des landwirtschaftlichen Gewerbes selber
geleitet werden. Auch der Umnutzung von nicht mehr benutzten landwirtschaftlichen
Wohnbauten zu landwirtschaftsfremden Wohnnutzungen stimmte der Nationalrat zu,
der Umbau reiner Ökonomiegebäude bleibt dagegen untersagt. Das neue Gesetz sieht
folgende Einschränkungen vor: 1.) Der Bau darf nicht mehr benötigt werden, 2.) Die
äussere Erscheinung und die Grundstruktur müssen im wesentlichen unverändert
bleiben. Aufstockungen und Erweiterungen sind nicht möglich, 3.) Es darf keine
wesentliche Neuerschliessung nötig sein; Infrastrukturkosten liegen beim Eigentümer.

Eine gewichtige Differenz zum Ständerat schuf der Nationalrat, indem er die
Umnutzung von Wohnraum nicht auf „gut erhaltene“ landwirtschaftliche Wohnbauten
jeder Art beschränkte, wie dies Bundesrat und Ständerat vorgeschlagen hatten. Damit
würden etwa auch zusammengefallene Rustici im Tessin zum Um- und Wiederaufbau
freigegeben. Silva Semadeni (sp, GR) fand mit ihrer Forderung, die bewährte Bündner
Praxis für alle Kantone vorzuschreiben, kein Gehör. Im Kanton Graubünden muss die
Schutz- und Erhaltenswürdigkeit in einem kantonalen Inventar nachgewiesen sein,
damit leerstehende alte Agrarbauten zu Wohnungen oder Ferienhäusern
umfunktioniert werden dürfen. Dafür obsiegte mit 84 zu 51 Stimmen ein Antrag der
Kommissionsmehrheit, wonach vollständige Zweckänderungen von Bauten zulässig
sind, wenn diese vor dem 1. Januar 1980 erstellt worden sind. Damit wären alle vor 1980
erstellten Bauten von den Regeln ausgenommen, welche die Raumplanung (das
Raumplanungsgesetz trat am 1.1.1980 in Kraft) dem Bauen und Umbauen auferlegt.
Vergeblich wehrte sich die Kommissionsminderheit gegen diese Privilegierung von
älteren Gebäuden, und Bundesrat Arnold Koller warnte davor, dass ein vor 1980
gebautes Landwirtschaftsgebäude so vollständig für gewerbliche Zwecke umgenutzt
werden könnte, was dem verfassungsrechtlichen Trennungsgrundsatz von
Landwirtschaftszone und Wohn- und Gewerbezone widerspreche. Immerhin lehnte der
Nationalrat mit 91 zu 76 Stimmen einen Antrag Schmid (svp, BE) ab, der zulassen wollte,
dass landwirtschaftsfremde Wohnnutzungen mit einer kleingewerblichen Nutzung
verbunden werden können. Auch andere Vorstösse zur Erweiterung der gewerblichen
Nebenerwerbsmöglichkeiten der Landwirte kamen nicht durch: Ein Antrag Hasler (svp,
AG) auf Streichung des Kriteriums der Betriebsnähe wurde ebenso abgelehnt wie ein
Antrag Vallender (fdp, AR), der auf die Festlegung einer Einkommensschwelle verzichten
wollte. Auf der Strecke blieben auch Korrekturversuche der Landschaftsschützer: Lili
Nabholz (fdp, ZH), Präsidentin der Schweizerischen Stiftung für Landschaftsschutz und
Landschaftspflege, kam mit ihrer Forderung, die Bewohner der zweckentfremdeten
Bauernbauten wenigstens zur Landschaftspflege des umliegenden Landes zu
verpflichten, nicht durch. Ein Minderheitsantrag der Kommission, der mit zusätzlichen
Auflagen die bodenunabhängige Produktion weiter einschränken wollte, scheiterte
ebenfalls.

Die Schlussabstimmung von 80 zu 63 Stimmen bei 10 Enthaltungen zeigte, dass die
Unzufriedenheit von Landschaftsschutzkreisen und Kleinbauern sowie Teilen des
Gewerbes über das revidierte Raumplanungsgesetz gross ist. Grüne, die Schweizerische
Vereinigung zum Schutz der kleinen und mittleren Bauern (VKMB) und
Landschaftsschützer kündigten noch vor der Differenzbereinigung das Referendum
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gegen die RPG-Revision an. 14

Zwei Monate vor Abstimmungstermin eröffnete Umweltministerin Leuthard (cvp) die
Kampagne zur Abstimmung zum revidierten Raumplanungsgesetz (RPG). Die
Teilrevision gelangte zur Abstimmung, da der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) im
Vorjahr das Referendum zu den beschlossenen Anpassungen ergriffen hatte. Von Seiten
des Bundesrates hörte man zum Kampagnenauftakt ein klares Plädoyer der
Umweltministerin zur Unterstützung des revidierten Raumplanungsgesetzes. Aufgrund
der engen Platzverhältnisse sei es dringend nötig, haushälterischer mit der Ressource
Boden umzugehen. Sollte die Teilversion des RPG abgelehnt werden, würde Pro Natura
an ihrer Landschaftsinitiative festhalten. Vor den Folgen bei Annahme dieses
Volksbegehrens warnte die Bundesrätin eingehend: Ein 20-jähriges Moratorium für
Bauzonen würde jegliche Entwicklung behindern und darüber hinaus diejenigen
Kantone bestrafen, welche bis anhin haushälterisch mit dem Boden umgegangen seien.
Drei Tage später lancierten die Gegner der RPG-Teilrevision mit einem überparteilichen
Komitee, das sich aus Wirtschaftsverbänden und Vertretern der CVP, FDP und SVP
zusammensetzte, die Referendumskampagne. Zu den umstrittensten Änderungen des
als indirekten Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschlossenen
Raumplanungsgesetzes zählte ein Verbot der Baulandhortung, nach welchem der
Umfang der Bauzonen den voraussichtlichen kantonalen Baulandbedarf der nächsten 15
Jahre nicht überschreiten darf. Die Rückzonungspflicht von überdimensionierten
Bauzonen sowie die Möglichkeit zur Bauverpflichtung und die Einführung einer
obligatorischen Mehrwertabgabe erachtete das Referendumskomitee als zu weit
gehend. Man anerkenne einen gewissen Handlungsbedarf in der Raumplanung,
akzeptiere die im Laufe der parlamentarischen Beratungen von linker Seite
eingebrachten Forderungen jedoch nicht, da diese sogar über die in der
Landschaftsinitiative enthaltenen Ansprüche hinaus gehen würden, liess der
Schweizerische Gewerbeverband (SGV) zu Beginn der Kampagne verlauten. Die Vorlage
wirke sich insbesondere auf den Kanton Wallis negativ aus, wo ein Grossteil der
Bevölkerung Boden besitze, sowie auf kleinere und mittlere Unternehmen, die
strategische Baulandreserven verlieren würden. Darüber hinaus würden Mieterinnen
und Mieter unter den Anpassungen leiden, da die Baulandverknappung und die
Mehrwertabgabe die Bodenpreise in die Höhe schnellen lassen würden. Vertreter des
Mieterverbandes taten dieses Argument jedoch als irreführend ab: Man habe die
Auswirkungen auf Seiten der Mieter eingehend studiert und vertrete einhellig die
Meinung, dass mit den Anpassungen das verdichtete Bauen gefördert werde, was aus
Mietersicht positiv sei. Unterstützt wurde dieses Argument von der UVEK-Vorsteherin,
welche verkündete, dass die Preise auf dem Wohnungsmarkt aufgrund der
Wohnraumverdichtung sogar sinken könnten. Darüber hinaus regte sich an der
Medienkonferenz des gegnerischen Komitees Widerstand von Seiten des Bundesamtes
für Raumentwicklung (ARE): Die Gegner der Revision würden mit Quellenverweis auf das
ARE mit veralteten und zum Teil manipulierten Zahlen operieren und den Umfang der
nötigen Rückzonungen weit dramatischer darstellen, als dies tatsächlich der Fall sei.
Über diese unerwünschte Störung der eigenen Pressekonferenz entsetzten sich die
Gegner der Abstimmungsvorlage in einem Brief an die zuständige Bundesrätin. Der
Sprecher des ARE rechtfertigte die spontane Reaktion eines Mitarbeiters damit, dass
man lediglich den Eindruck habe verhindern wollen, es handle sich bei den
präsentierten Zahlen um offizielle Angaben des Bundesamtes. Laut Angaben des SGV
hätten bei Inkrafttreten der Revision dreizehn Kantone bedeutende Rückzonungen zu
befürchten. Im UVEK hingegen erwartete man solche aufgrund des anhaltenden
Bevölkerungswachstums nur für vier bis sechs Kantone. Trotz dieser Unklarheiten
bezüglich der Auswirkungen formierten sich in 24 Kantonen kantonale
Unterstützungskomitees zum revidierten RPG, darunter auch je ein Komitee aus dem
Ober- und Unterwallis sowie ein Komitee aus dem tourismusstarken Bündnerland.
Angeführt wurde letzteres unter anderem von Nationalrätin Silva Semadeni (sp, GR),
Mitträgerin der Landschaftsinitiative. Der Kanton Graubünden hätte mit Inkrafttreten
der Revision nichts zu befürchten, da er mit den vor 10 Jahren unternommenen
Änderungen des kantonalen Richtplans die bundesrechtlichen Neuerungen bereits
grösstenteils umgesetzt habe, liess das kantonale Komitee verlauten. Äusserst kritisch
stand der Kanton Wallis der Vorlage zur Revision des Raumplanungsgesetzes gegenüber.
Mit Ausnahme der Grünen empfahlen im Tourismuskanton alle Kantonalparteien die
Nein-Parole. Die Grünen begründeten ihr Ja mit dem Argument, man bleibe den
Prinzipien des Natur- und Landschaftsschutzes treu, und kritisierten gleichzeitig das
Nein der Walliser SP als opportunistisch: die Sozialdemokraten würden befürchten, mit
einer Zustimmung zum revidierten RPG ihren Erfolg bei den anstehenden kantonalen
Parlamentswahlen zu gefährden (vgl. dazu auch Teil I, 1e (Wahlen in kantonale
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Parlamente)). Auch der Staatsrat kritisierte die RPG-Revision an seiner
Medienkonferenz aufs Schärfste. Das revidierte Gesetz sei auf den Bergkanton mit
seiner speziellen Wohn- und Grundeigentumsstruktur schlichtweg nicht anwendbar.
Insbesondere die Umsetzung der Rückzonungspflicht würde aufgrund unpräziser
Ausgestaltung im RPG zu erheblicher Rechtsunsicherheit führen. Darüber hinaus sei die
Rückzonungspflicht das falsche Mittel zur Bekämpfung der Zersiedelung, liess Staatsrat
Jean-Michel Cina (VS, cvp) verlauten. Er erzürnte sich ebenfalls über die
Kompetenzverlagerung an den Bund, da sie zu wenig Raum für regionale
Besonderheiten lasse. Trotz seiner positiven Stellungnahme im
Vernehmlassungsverfahren äusserte auch der Waadtländer Regierungsrat im Verlaufe
der Kampagne mit einem Brief an den Bundesrat Bedenken zur Ausgereiftheit der
neuen Bestimmungen. Bundesrätin Leuthard (cvp) antwortete persönlich auf die Fragen
und Forderungen des Waadtlandes. In ihrer schriftlichen Rückmeldung entkräftete sie
die Befürchtungen, dass mit Inkrafttreten der Übergangsbestimmungen grosse urbane
Projekte im Kanton blockiert würden, wie die Waadtländer Regierung in ihrem
Schreiben vermutet hatte. Neben dem SGV beschlossen FDP und SVP sowie gewichtige
Wirtschaftsverbände wie der Hauseigentümerverband (HEV) und Economiesuisse die
Nein-Parole zur Revision. Die Ja-Parole zum revidierten Gesetz gaben neben dem
Mieterverband auch der Bauernverband (SBV), der Schweizerische Ingenieur- und
Architektenverein (SIA), diverse Heimatschutz- und Umweltorganisationen und der
Tourismusverband (STV) heraus. Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
beförderte mit Ausnahme des Kantons Wallis ein einhelliges Ja. Von den Parteien
empfahlen die Grünen, SP, CVP, BDP, GLP und EVP das revidierte RPG zur Annahme.
Höchst umstritten war die Parolenfassung bei der CVP Schweiz. Der Parteivorstand
beantragte mit Stichentscheid des Präsidenten Christophe Darbellay seinen
Delegierten, die Revision wegen ihrer Auswirkungen auf den Kanton Wallis abzulehnen.
Zur Befürwortung der Revision mahnte eindringlich die eigene Bundesrätin und UVEK-
Vorsteherin, deren Empfehlung die Parteimehrheit an der Delegiertenversammlung
schlussendlich mit 170 zu 89 Stimmen folgte. Gegen die Revision stimmten eine
geschlossene Walliser CVP-Sektion mit Unterstützung von Genfer und Tessiner
Parteikollegen. Ein Antrag auf Stimmfreigabe scheiterte mit beinahe
Zweidrittelmehrheit. Im Gegensatz dazu beschloss die Junge CVP an ihrer
Delegiertenversammlung, die RPG-Revision nicht zu unterstützen. Wie auch bei der
FDP wichen eine Vielzahl von kantonalen CVP-Sektionen vom Beschluss ihrer
Mutterpartei ab. Im Gegensatz zur eigenen Partei unterstützten darüber hinaus die FDP
Frauen die Teilrevision (zu den parteiinternen Diskussionen vgl. Teil IIIa). Neben dem im
Dezember des Vorjahres von links-grüner Seite initiierten nationalen Pro-Komitee
bildete sich im Laufe der Kampagne auf eidgenössischer Ebene noch ein weiteres,
bürgerliches Komitee zur Unterstützung der Revision mit National- und Ständeräten der
BDP, CVP, FDP, GLP und SVP sowie weiteren bürgerlichen Kantonalpolitikern. Das
Ergreifen des Referendums durch den SGV stiess bei diesen Vertretern auf
Unverständnis. Zum einen beschuldigten sie den SGV, im Hinblick auf die nur bedingt
zurückgezogene Landschaftsinitiative, die ein zwanzigjähriges Bauzonenmoratorium
fordert, mit dem Feuer zu spielen. Zum anderen sahen sie in der geplanten Verdichtung
der Stadt- und Dorfkerne auch eindeutige Vorteile für die KMU. Die Zersiedelung
begünstige den Bau von grossen Einkaufzentren am Stadtrand, wobei das Kleingewerbe
als grosser Verlierer dastehen würde. Die Intensität der Kampagne äusserte sich auch in
einer Vielzahl von Zeitungsinseraten. Insgesamt verzeichnete die Analyse der Année
Politique Suisse während den letzten acht Wochen vor der Abstimmung 1261 Inserate in
über 50 untersuchten Tages- und Wochenzeitungen. Dies entsprach über 60% aller
gesammelten Inserate zu den drei im März zur Abstimmung gelangten Vorlagen. Die
Gegner- und Befürworterschaft zeigten sich auf dem Inseratemarkt zur RPG-Revision
ähnlich präsent. 15

Dass die Schweiz haushälterischer mit ihrem Kulturland umgehen muss, darüber war
man sich auch im Nationalrat, der die Zersiedelungsinitiative der Jungen Grünen in der
Sommersession 2018 als Zweitrat beriet, einig. Gleichwohl stiess sich die
Grossmehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier der grossen Kammer –
ähnlich wie ihre Kolleginnen und Kollegen im erstberatenden Ständerat – insbesondere
an der starren Forderung zum Einfrieren der Bauzonen. Darüber hinaus zeigte man bis
in die Reihen der SP Unverständnis für den Zeitpunkt der Lancierung eines solchen
Anliegens. Ein befristetes Bauzonenmoratorium – und somit eine etwas weniger
radikale Forderung – sei ja Gegenstand der Landschaftsinitiative gewesen, die dann
angesichts des als griffig erachteten indirekten Gegenvorschlags in Form der ersten
RPG-Teilrevision zurückgezogen worden sei, so Beat Jans (sp, BS). Die Kantone hätten
nun noch immer ein Jahr Zeit, Massnahmen gegen die Baulandhortung umzusetzen und

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.06.2018
MARLÈNE GERBER
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bis dahin gelte faktisch ein Bauzonenmoratorium. 
Während sich alle Fraktionen mit Ausnahme der Grünen geschlossen gegen das
Anliegen stellten, gab sich die SP gespalten. Silva Semadeni (sp, GR) etwa äusserte ihren
Unmut gegen die Verwässerung des revidierten RPG in kleinen Schritten, wie dies jüngst
etwa durch die Schaffung von Ausnahmen für die Pferde- und die Kleintierhaltung
sowie für Hotels geschehen sei. Im Raum hing auch die Befürchtung, dass im Rahmen
der 2. Teilrevision des RPG die Bestimmungen zum Bauen ausserhalb der Bauzonen gar
noch gelockert werden könnten, weswegen einige SP-Vertreterinnen und -Vertreter mit
Zustimmung zur Initiative ein Zeichen zu setzen gedachten. Als Folge dieser
Unstimmigkeiten beschloss die SP Stimmfreigabe. Zusammen mit Roger Nordmann (sp,
VD) und Kommissionsmitgliedern der Grünen Fraktion beantragte die Bündner SP-
Nationalrätin jedoch in einem Minderheitsantrag die Annahme der Initiative.
Die GLP attestiert der Bevölkerung Sympathien für den Landschaftsschutz und schlug
deswegen als Gegenmassnahme einen direkten Gegenvorschlag zur Initiative vor, um
diesem Anliegen zum Bodenschutz anders zu begegnen als der 2012 vom Volk knapp
befürworteten Zweitwohnungsinitiative. Konkret beantragte die Partei im Namen einer
Kommissionsminderheit Bäumle (glp, ZH), eine der drei in der Initiative enthaltenen
Anliegen aufzunehmen, und verlangte – abweichend vom Initiativbegehren –, dass die
Gesamtfläche an Bauten ausserhalb der Bauzonen nicht vergrössert werden dürfe. 
Ganz woanders anzusetzen gedachte die SVP. Gemäss der Volkspartei ist die zentrale
Ursache der Zersiedelung bei der Zuwanderung zu suchen. Verschiedene Redner der
Fraktion versuchten die Diskussion in diese Richtung zu lenken, wobei SVP-Präsident
Albert Rösti (svp, BE) Werbung für die hauseigene Begrenzungsinitiative betrieb.
Gemäss dem St. Galler Nationalrat Brunner (svp, SG) wäre die Einschränkung der
Zuwanderung «der beste Bodenschutz». Grünen-Nationalrat Girod (gp, ZH) entgegnete
diesem Argument mit einem Vergleich der Stadt Zürich und der Stadt St. Gallen.
Während Zürich bevölkerungsmässig wachse, bleibe die verbaute Fläche dank
Förderung des verdichteten Bauens konstant. Anders in St. Gallen: Dort stagniere die
Bevölkerung zwar, die Siedlungsfläche nehme aber dennoch zu. 
Nach mehrstündiger und teils hitziger Debatte waren die Fronten zum Schluss dann
doch ziemlich klar. Mit 135 zu 33 Stimmen bei 22 Enthaltungen – grösstenteils aus der
SP-Fraktion – beschloss der Nationalrat, dem Volk die Zersiedelungsinitiative zur
Ablehnung zu empfehlen. Unterstützung erhielten die Grünen durch eine knappe
Mehrheit der SP-Fraktion. Auch der von der Minderheit Bäumle eingebrachte Antrag,
der Initiative einen direkten Gegenvorschlag zur Einschränkung des Bauens ausserhalb
der Bauzonen entgegen zu stellen, erlangte mit 44 zu 146 Stimmen (0 Enthaltungen) eine
deutliche Abfuhr. Neben der GLP und den Grünen stimmte lediglich eine knappe
Mehrheit der SP-Fraktion sowie die Nationalrätin und der Nationalrat der EVP für den
Gegenvorschlag. 

Am Ende der Sommersession 2018 verabschiedete der Ständerat seinen ablehnenden
Antrag zur Zersiedelungsinitiative mit 34 zu 3 Stimmen bei 7 Enthaltungen. Das
Schlussergebnis im Nationalrat lautete 143 zu 37 Stimmen (18 Enthaltungen) zu
Ungunsten der Volksinitiative. 16

Umweltschutz

Naturschutz

Le Conseil national a transmis un postulat (98.3108) Semadeni (ps, GR) chargeant le
Conseil fédéral de garantir les mandats de coordination des chemins pour piétons et
des chemins de randonnée pédestre, concernant la planification, l'aménagement et
l'entretien. Comme la nouvelle péréquation financière implique un retrait de la
Confédération dans le domaine des chemins et sentiers pédestres, l'initiante craignait
que ne soient plus garantis à l'avenir, ni les mandats de coordination, ni la sauvegarde
des intérêts supérieurs. Elle redoutait principalement que le travail des organisations
privées ne soit plus assuré par les contributions fédérales. Au Conseil des Etats, un
postulat, aux buts semblables, a également été transmis. Ce Postulat (98.3130) Onken
(ps, TG) charge le Conseil fédéral de veiller à ce que les objectifs nationaux à caractère
contraignant, les normes et les tâches de coordination en matière d'établissement des
plans, d'aménagement et de conservation des chemins pour piétons et de randonnée
pédestre ne soient nullement compromis à l'avenir. 17
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Luftreinhaltung

Un postulat Stump (ps, AG), cosigné par 33 députés de gauche, a été transmis par le
Conseil national. Il invite l’exécutif à prendre les dispositions et les mesures incitatives
nécessaires pour que tous les véhicules utilitaires lourds soient équipés de filtres à
particules, afin de réduire fortement les émissions de particules de la catégorie PM 10.
Le National a également transmis un postulat Semadeni (ps, GR) demandant la
promotion des carburants diesel améliorés (Po. 99.3159). Cosigné par 38 députés de
gauche, il charge le gouvernement d’adapter immédiatement les impôts à la
consommation pour les carburants diesel améliorés, sans que les recettes fiscales ne
soient affectées. L’objectif est de réduire la pollution atmosphérique et de s’aligner sur
une directive européenne en la matière. 18

POSTULAT
DATUM: 08.10.1999
LAURE DUPRAZ

Allgemeiner Umweltschutz

L’Assemblée fédérale a transmis une motion Semadeni (ps, GR) relative à la ratification
de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public dans la
prise de décisions et l'accès à la justice, en matière d'environnement. La motion charge
l'exécutif de créer les conditions légales nécessaires afin que la Suisse puisse ratifier
cette convention. 19

MOTION
DATUM: 15.12.1998
LAURE DUPRAZ

Abfälle

Der Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession 2015 mit bürgerlicher Mehrheit und dem
Bundesrat folgend eine Motion Semadeni (sp, GR) ab, die eine Erhöhung der
Verwertungsquote von PET und anderen Recycling-Materialien auf je mindestens 90
Prozent gefordert hätte. Die Bündner Nationalrätin hatte sich in ihrem Vorstoss auf
Zahlen des BAFU aus dem Jahr 2011 berufen, die für PET eine im Vergleich zu Glas und
Aluminium um mindestens 10 Prozentpunkte tiefere Verwertungsquote von insgesamt
81% festmachten. Dies sei aufgrund der hohen Menge an sich im Umlauf befindendem
PET-Material bedenklich; insgesamt 8772 Tonnen seien 2011 nicht wieder verwertet
worden. Sofern kein besseres, freiwilliges Recycling von PET erzielt werden könne,
sollte darüber nachgedacht werden, ein Pfandsystem einzuführen. An diesem letzteren
Punkt der Forderung hatte sich der Bundesrat gestossen, weswegen er dem Nationalrat
die Ablehnung des Anliegens beantragte. Eine Pfandlösung weise kein gutes Kosten-
Nutzen-Verhältnis auf und würde ferner über 30'000 PET-Sammelstellen überflüssig
machen. 20

MOTION
DATUM: 12.03.2015
MARLÈNE GERBER

Im Dezember 2016 äusserte sich der Nationalrat positiv zur sachgerechten Verwendung
von Biomasse. Das in Form einer Motion Semadeni (sp, GR) vorliegende Anliegen
forderte, dass biogene Abfälle vergärt oder stofflich verwertet werden sollten, bevor sie
dem Nährstoffkreislauf endgültig entzogen und verbrannt würden. Eine Verbrennung
wäre nur noch erlaubt, wenn sich die Verwertung oder Vergärung als nicht sachgerecht
oder nicht möglich herausstellen würde. Damit geht das Anliegen im Bereich der
Nahrungsmittelabfälle weniger weit als die bereits überwiesene parlamentarische
Initiative Chevalley (glp, VD), die ein komplettes Verbrennungsverbot fordert, jedoch
etwas weiter als eine 2014 überwiesene Motion Lustenberger (cvp, LU), die ebenfalls die
sachgerechte Verwendung von Biomasse-Reststoffe fördern wollte. Der Nationalrat
stimmte dem Anliegen der Bündner Sozialdemokratin auf Antrag des Bundesrates
stillschweigend zu. Das Geschäft gelangt nun an den Zweitrat. 21
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DATUM: 16.12.2016
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Jahresrückblick 2019: Gesundheit, Sozialhilfe und Sport

2019 befasste sich das Parlament mit zahlreichen Geschäften zu Schweizer
Gesundheitspolitik, Sport und Sozialhilfe. Besonders relevant waren bezüglich
gesundheitspolitischer Themen die Diskussionen um das elektronische
Patientendossier (EPD). Dieses soll 2020 in allen Regionen der Schweiz verfügbar sein,
weshalb 2019 dazu einige Vorstösse behandelt wurden. So wurde ein Postulat Wehrli
(fdp, VD; Po. 18.4328), welches Auskunft über die bereits ergriffenen und die noch zu
ergreifenden Massnahmen verlangte, um die Umsetzung des EPD und dessen Nutzung
zu fördern, vom Nationalrat angenommen. Ebenfalls Ja sagte die grosse Kammer zu
einer Motion der SGK-NR (Mo. 19.3955). Diese hatte den Anschluss sämtlicher am
Behandlungsprozess beteiligter Gesundheitsfachpersonen an das EPD zum Ziel und
wird nun in einem nächsten Schritt im Stöckli behandelt. Mit dem im Juni 2019
verabschiedeten Bundesratsgeschäft zur «Stärkung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit im KVG» (BRG 15.083) sollen zudem die Qualität der erbrachten
Leistungen im Gesundheitsbereich verbessert, die Patientensicherheit nachhaltig
erhöht und die Steigerung der Kosten in der OKP abgeschwächt werden. 

In Sachen Spitäler standen 2019 die Kosten im Gesundheitswesen im Mittelpunkt. Unter
anderem intendierte Verena Herzog (svp, TG) mittels Motion, gemeinwirtschaftliche
Leistungen dem öffentlichen Beschaffungsrecht zu unterstellen (Mo. 16.3842). Denn
durch eine Ausschreibungspflicht für gemeinwirtschaftliche Leistungen und der damit
verbundenen Transparenz könne man nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch an
Effizienz gewinnen, erklärte die Motionärin. 2018 hatte der Nationalrat dieser Vorlage
zugestimmt, der Ständerat gab ihr in der Herbstsession 2019 allerdings einen Korb. Mit
einem Selbstkostenanteil, der beim Aufsuchen der Spitalnotfallstation (und beim
ambulanten Praxisbesuch) entrichtet werden soll, wollten sowohl Thomas Weibel (glp,
ZH; Pa.Iv. 17.480) als auch Thomas Burgherr (svp, AG; Pa.Iv. 17.452) der
Kostenentwicklung entgegenwirken, die Eigenverantwortung der Patientenschaft
stärken und den Spitalnotfall entlasten. Die grosse Kammer gab in der Wintersession
2019 der parlamentarischen Initiative Weibel, nicht aber der Initiative Burgherr Folge.
Des Weiteren nahm das Stöckli als Zweitrat eine Motion der SGK-NR bezüglich
Referenztarifen für ausserkantonale Behandlungen an (Mo. 18.3388). Damit wollte die
Kommission sicherstellen, dass die Kantone für Behandlungen ihrer Einwohnerinnen
und Einwohner ausserhalb des Wohnkantons nicht weniger bezahlen würden als
innerhalb. Bezüglich Ärzteschaft reichte Bea Heim (sp, SO; Mo. 18.3107) eine Motion zur
Offenlegung der Honorare von Ärztinnen und Ärzten in einer leitenden Position ein.
Transparenz sei notwendig, um falsche Anreize, unnötige Eingriffe und hohe Kosten für
die OKP zu verhindern, so Heim. Die Motion wurde im März 2019 von der grossen
Kammer gutgeheissen und an die kleine Kammer überwiesen. 

Rund um das Pflegepersonal waren die Pflegeinitiative und der indirekte
Gegenvorschlag ein wichtiges Thema. Gefordert wurden unter anderem die
Sicherstellung von genügend diplomierten Pflegefachleuten und eine
Kompetenzerweiterung im Bereich der direkten Abrechnung von Pflegeleistungen zu
Lasten der OKP. In der Wintersession empfahl der Nationalrat in Übereinstimmung mit
dem Bundesrat die Ablehnung der Initiative und gab dem von der SGK-NR
ausgearbeiteten indirekten Gegenvorschlag mit einigen kleinen Änderungen Folge.
Anders als seine Kommission wollte er beispielsweise nicht, dass eine Vereinbarung
zwischen Pflegefachpersonen und Krankenkasse für die Abrechnung der Pflegenden
über die OKP generell nötig ist. 

Im Frühling 2019 verabschiedete das Parlament eine Änderung des Heilmittelgesetzes
(BRG 18.081), die aufgrund zweier neuen EU-Verordnungen zur Erhöhung von Sicherheit
und Qualität von Medizinprodukten nötig geworden war, damit die Schweizer
Patientenschaft weiterhin von allen europäischen Produkten profitieren kann und die
Hersteller keinen Wettbewerbsnachteil erfahren. Qualität und Behandlungssicherheit
waren ebenfalls Gegenstand eines Postulates Stahl (svp, ZH; Po. 19.3382), das den
Bundesrat dazu aufforderte, die Bedingungen zur Ermöglichung eines Versandhandels
nichtverschreibungspflichtiger Arzneimittel zu überprüfen. Weiter stimmte der
Nationalrat in der Sommersession einer Motion Humbel (cvp, AG; Mo. 19.3005) zur
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Kostenvermeidung bei der Umteilung von den Medikamenten der Kategorie C in die
Kategorie B zu und überwies sie an den Ständerat. Antibiotika und ihre Resistenz
wurden 2019 mittels zweier Vorstösse thematisiert. Zum einen sprach sich der
Nationalrat als Erstrat für eine Motion Graf (gp, BL; Mo. 19.3861) aus, die den Bundesrat
damit beauftragte, seine One-Health-Strategie mit der Erforschung von
Antibiotikaresistenzen zu ergänzen, um so eine Vorgehensweise zur Bekämpfung ihrer
Ursachen ausarbeiten zu können. Zum anderen reichte Claude Béglé (cvp, VD, Po.
19.3860) ein Postulat zur «Förderung der Erforschung und der Entwicklung neuer
antimikrobieller Mittel» ein, welches allerdings im Rat nicht auf Anklang stiess. Im
Herbst 2019 beschäftigte sich das Stöckli mit einer Motion Müller (fdp, LU; Mo. 19.3743),
mit der die Eliminierung von Hepatitis in ein nationales Programm zu sexuell und durch
Blut übertragbaren Infektionskrankheiten integriert werden soll. 

Auch über Tabakwaren wurde 2019 angeregt diskutiert. So befasste sich der Ständerat
erneut mit dem Bundesgesetz über Tabakprodukte, nachdem 2016 ein erster Entwurf
an den Bundesrat zurückgewiesen worden war. Das Gesetz soll in erster Linie dazu
dienen, Teenager, aber auch die Gesamtbevölkerung vor den negativen Auswirkungen
des Tabakkonsums zu schützen. In den Medien war hingegen insbesondere das Thema
«E-Zigaretten» zentral. Dieses fand auch seinen Weg ins Parlament; im Ständerat wurde
über eine tiefere Besteuerung von elektronischen Zigaretten diskutiert (Mo. 19.3958 der
SGK-SR). Vor dem Hintergrund der 2017 eingereichten Motionsserie zu
wissenschaftlichen Pilotversuchen mit Cannabis trat der Nationalrat im Dezember
2019 auf die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung des Betäubungsmittelgesetzes
ein (BRG 19.021). Neben E-Zigaretten berichteten die Medien auch ausführlich über die
umstrittene Auswahl des Tabakkonzerns Philip Morris als Hauptsponsor des Schweizer
Pavillons an der Weltausstellung 2020 in Dubai. Nachdem der Schweiz für diesen
Entscheid viel Unverständnis entgegengebracht worden war und sich gar die WHO zu
Wort gemeldet hatte, erklärte Aussenminister Ignazio Cassis Ende Juli, dass man die
Partnerschaft nicht weiterführen werde.

Trotz grosser Aufmerksamkeit in den Medien – dieses Thema ist mitverantwotlich für
den Peak des Gesundheitsthemas im Juli 2019 – kaum Eingang ins Parlament fand
dieses Jahr die Frage der Sterbehilfe. Aufgegriffen wurde von den Zeitungen vor allem
der Gerichtsprozess rund um Erika Preisig und den assistierten Suizid bei psychisch
kranken Personen. 

Die mediale Berichterstattung zu sportlichen Themen war im Juni 2019 besonders
intensiv. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diesem Monat nicht nur das
Eidgenössische Turnfest in Aarau stattfand, sondern auch ein Formel-E-Rennen in Bern
ausgetragen wurde, das bei der Bevölkerung auf Widerstand stiess und anlässlich dem
eine Velo-Demonstration durchgeführt wurde. Zudem wurde die durch die Fussball-
Weltmeisterschaft der Frauen ausgelöste Diskussion um die Gleichstellung der
Geschlechter in dieser Sportart ebenfalls von den Schweizer Medien aufgenommen. 
Im Parlament wurden bezüglich Sport zwei Vorlagen zu Sportzentren respektive zu der
Finanzierung ihres Betriebs diskutiert. So nahmen beide Räte eine Motion Engler (cvp,
GR, Mo. 18.4150) an, welche beabsichtigte, dem Bund eine Mitfinanzierungsrolle beim
Trainings- und Wettkampfbetrieb auf Sportanlagen nationaler Bedeutung zukommen zu
lassen. Im Dezember 2019 sagte die kleine Kammer Ja zu einem weiteren Postulat
Engler (Po. 19.4044), das einen Bericht zur Realisierung von drei bis vier
Wintersportzentren anstelle eines nationalen Schneesportzentrums forderte. Silva
Semadeni (sp, GR), die in Vergangenheit eine referendumsfähige Gesetzesgrundlage zur
Bundesmilliarde für Sion 2026 schaffen wollte, reichte 2018 eine parlamentarische
Initiative ein, um die Unterstützung Olympischer Spiele im Allgemeinen einem
fakultativen Referendum zu unterstellen (Pa.Iv. 18.445). In einem ersten Schritt gab die
WBK-NR diesem Geschäft im Juni 2019 Folge. Im Gebiet der Dopingpolitik überwies der
Nationalrat eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 19.3667) an den Ständerat, die die
Prüfung der Errichtung einer Koordinationsstelle für Dopingfragen beim Fedpol zum
Gegenstand hatte. 

Im Bereich Sozialhilfe interessierten sich die Medien insbesondere für die Höhe der
Sozialhilfebeiträge, über die in verschiedenen Kantonen diskutiert wurde. Als erster
Kanton stimmte Bern im Mai in einer Volksabstimmung über entsprechende Kürzungen
ab. Hätte sich das Stimmvolk für die Revision des Sozialhilfegesetzes ausgesprochen, so
hätte der neue Grundbetrag die Empfehlung der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (Skos) deutlich unterschritten. Von Bedeutung war dieser Entscheid auch für
die anderen Kantone, da man sich vor einem «Domino-Effekt» und «Sozialhilfe-
Tourismus» fürchtete. Gemäss Einschätzungen des Tagesanzeigers von Anfang Oktober
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verlor die Forderung nach dem Nein in Bern in anderen Kantonen und Städten an
Unterstützung. 22

Sport

Die Kandidatur für olympische Winterspiele im Jahr 2022 in der Schweiz nahm im
Berichtsjahr klare Züge an. Mit dem Programm „Graubünden 2022“ bereitete der
gleichnamige Verein eine konkurrenzfähige Kandidatur vor, welche den vergangenen
olympischen Wettbewerben sportlich in keiner Hinsicht unterlegen sein sollte, jedoch
dem zunehmenden Gigantismus Einhalt gebieten wollte. Die Winterspiele der XXIV.
Olympiade sollten an den Standorten Davos und St. Moritz stattfinden, so die Vision
zahlreicher Mitstreiter unter der Führung von Präsident und Ex-Nationalrat Tarzisius
Caviezel und Direktor Gian Gilli. Die Kandidatur sollte je zu einem Drittel durch den
Bund, durch die Kantone und Gemeinden sowie durch die Schweizer Privatwirtschaft
finanziert werden. Ende Mai wurde das Konzept im Sportparlament von Swissolympic
besprochen und mit 76:0 Stimmen gutgeheissen. Später sollten die Bündner
Kantonsbevölkerung und die Einwohnerinnen und Einwohner von Davos und St. Moritz
zum Thema abstimmen. Im Juli wurde bekannt, dass die Investitionskosten für eine
erfolgreiche Durchführung der Spiele auf rund 1.5 Mia. CHF geschätzt wurden, die
Gesamtkosten wurden auf 2.8 Mia. CHF geschätzt. Allein das Kandidaturbudget sollte
gut 60 Mio. CHF verschlingen, wesentlich mehr als vorerst angenommen. Der Bund
müsste vom ganzen Budget gut 1.3 Mia. CHF übernehmen. Diese hohen Kosten waren
ein Grund für die skeptische Haltung, welche trotz aller Euphorie immer wieder spürbar
wurde. Zudem waren in der jüngeren Vergangenheit zwei Kandidaturprojekte für 1988 in
Chur und 2010 in Bern an der Urne recht deutlich verworfen worden (77% Nein für Chur
und 78% Nein für Bern). Ob eine Bündner Kandidatur vom Volk goutiert würde, war alles
andere als klar. Die Kandidatur von Sion 2006 wurde zwar damals von der Bevölkerung
unterstützt, wurde aber vom Internationalen Olympischen Komitee bei der Vergabe
nicht berücksichtigt. Der Bündner Regierungsrat hatte sich Anfang September mit einer
Botschaft an das Kantonsparlament gerichtet. Die Bündner Regierung stellte sich hinter
die Kandidatur. In der Botschaft wurden konkrete Angaben über Investitionsprojekte im
Kanton gemacht. Auch der Termin für die kantonale Abstimmung wurde fixiert: Am 3.
März 2013 sollen sich die Bündnerinnen und Bündner an der Urne äussern. Zeitgleich
wurde das Unterstützungskomitee konstituiert. Neben Persönlichkeiten aus der
Sportwelt nahmen diverse Bundesparlamentarier Einsitz: Die Nationalräte Heinz Brand
(svp) und Hansjörg Hassler (bdp) sowie die Ständeräte Stefan Engler (cvp) und Martin
Schmid (fdp). Widerstand regte sich indes in den Reihen der SP Kantonalsektion,
welche sich gegen eine Kandidatur ausgesprochen hatte. So formierte sich Anfang
Oktober eine Gegenbewegung „Olympiakritisches Graubünden“, welcher Nationalrätin
Semadeni (sp, GR) vorstand und die sich aus der Vereinigung Bündner
Umweltorganisationen, der SP, der Juso und Verda-Grünes Graubünden
zusammensetzte. Das Komitee wehrte sich gegen hohe Ausgaben, gegen ein Diktat des
IOC und gegen unvorhersehbare Probleme durch den Anlass selbst. Namentlich in
puncto Ausgaben spielte die schlechte finanzielle Situation Graubündens den Gegnern
in die Hände – was sich als Hauptargument in deren Kampagne beobachten liess. Der
Bundesrat zeigte sich Mitte Oktober einer Kandidatur positiv eingestellt und
verabschiedete den Bundesbeschluss über die Beiträge des Bundes an die Winterspiele
2022. Für die Finanzierung der Kandidatur beantragte die Regierung 30 Mio. CHF. Der
Kredit sollte unter der Bedingung frei gegeben werden, dass sich Graubünden und
Swiss Olympic mit mindestens je 15 Mio. CHF an den Kandidaturkosten von 60 Millionen
Franken beteiligen. Ein weiterer Verpflichtungskredit betraf die Durchführung der
Spiele selbst. Der Bundesrat war bereit, 1 Mia. CHF der ungedeckten Kosten zu
übernehmen. Eine erste Reaktionsrunde zeigte, dass die Linke und die Grünen, sowie
die Christdemokraten, auch auf Bundesebene skeptisch waren. Ende Oktober zeigte
eine repräsentative Umfrage, dass fast 55% der Schweizerinnen und Schweizer hinter
einer Kandidatur stehen würden. Vor allem die jüngere Bevölkerung und Personen aus
dem erweiterten Alpenraum stünden einer Kandidatur offen gegenüber. Fast
gleichzeitig publizierte der Trägerverein eine neue Machbarkeitsstudie, welche dem
Anlass eine Bruttowertschöpfung von rund 4 Mia. CHF prognostizierte. Anfang
Dezember kam die Vorlage des Bündner Regierungsrates ins Parlament, wo das Projekt
gegen den Widerstand der SP-Fraktion angenommen, die Defizitgarantie des Kantons
allerdings gestrichen wurde. Organisation und Durchführung der Spiele seien Sache des
Bundes. Gleichzeitig wurde in der Presse bekannt, dass angeblich 43% der Bündner
Bevölkerung für die Kandidatur seien und ebenso viele dagegen, wobei der Rest noch
unentschieden sei. Die Fronten waren also nicht nur im Parlament verhärtet. Gegen
Ende Jahr zeichnete sich ab, dass ein Ja an der Abstimmung vom folgenden März 2013
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alles andere als klar sei. Im Abstimmungskampf standen sich Befürchtungen über ein
finanzielles Fiasko den euphorischen Hoffnungen auf eine erneuerte Infrastruktur,
einen Tourismusboom und der Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber. 23

Die Olympiakandidatur Graubünden 2022 hatte im Vorjahr erste entscheidende
Hürden genommen und im Dezember das Graubündner Parlament passiert. Die
bürgerlichen Parteien hatten sich durchsetzen können und gegen die Ratslinke die
nötige Teilrevision des Finanzhaushaltsgesetzes angenommen und der
Stimmbevölkerung zur Annahme empfohlen. Die Bündner Stimmberechtigten wurden
am 3. März des Berichtsjahres an die Urnen gebeten, um über das Geschäft und
letztlich die Kandidatur zu befinden. Daneben hatte der Bundesrat im Vorjahr seine
Botschaft zur finanziellen Unterstützung der Olympiakandidatur verabschiedet. Die
Landesregierung beantragte dafür einen Verpflichtungskredit von CHF 30 Mio. Mit
einem zweiten Verpflichtungskredit über CHF 1 Mia. sollte – im Falle eines Zuschlags
durch das Internationale Olympische Komitee (IOC) – eine allfällige Deckungslücke des
Durchführungsbudgets finanziert werden. Das Bundesratsgeschäft blieb vorerst hängig,
da das nationale Parlament mit den Beratungen abwarten wollte, bis die Graubündner
Stimmbürgerschaft ihre Absicht an der Urne äussern konnte. Zwar hatte die
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates Anhörungen
durchgeführt, unter anderem mit dem Verein XXIV. Olympische Winterspiele
Graubünden 2022, dem Komitee Olympiakritisches Graubünden, mit verschiedenen
Naturschutzorganisationen und dem SAC sowie unabhängigen Experten und René Fasel
als Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees. Sie wollte jedoch dem
Entscheid des Kantons Graubünden nicht vorgreifen oder diesen womöglich gar
beeinflussen. Damit lag der Fokus auf den Vorgängen in Graubünden, wobei sich
Befürworter und Gegner der Spiele je in Komitees organisiert hatten und Anfang 2013
den Abstimmungskampf lostraten. Befürchtungen über ein finanzielles Fiasko seitens
der Gegner standen den euphorischen Hoffnungen der Befürworter auf eine erneuerte
Infrastruktur, einen Tourismusboom und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber.
Den Anfang machten am 3. Januar die Befürworter des Projekts mit einem
Mediengespräch. Touristiker lobten die weltweite Präsentationsplattform,
Bergbahnbetreiber und Hoteliers bewarben die positiven Einflüsse auch nach den
Spielen und für die Sommersaison und diverse Politiker sicherten die Machbarkeit zu
und versprachen sich positive Entwicklungen für Verkehr und Marketing des Kantons.
Unverhofften Support erhielten die Olympiabefürworter aus dem Ausland: Eine Gruppe
britischer Parlamentarier, selbst Skifahrer, empfahl den Bündnern ein Ja zur
Olympiakandidatur. Bald wurden auch die ersten Parteiparolen gefasst: Die Junge CVP
stand hinter dem Projekt, wie auch die Mutterpartei, jedoch unter Vorbehalt einer
positiven Beurteilung des Konzeptes durch das IOC. Ebenfalls für eine Kandidatur
sprachen sich die FDP, die BDP, die SVP, die Junge SVP und die EDU aus. Dagegen
waren seit jeher die SP und die Grünen sowie später auch die Grünliberalen. Die
Bündner SAC-Sektion sprach sich nur unter Vorbehalten für das Vorhaben aus.

Mitte Januar, und damit weniger als zwei Monate vor der kantonalen Abstimmung,
konstituierte sich im Oberengadin ein weiteres Unterstützungskomitee. „OlympJa
Oberengadin“ wurde aus bürgerlichen Politikern, Vertretern aus Handels- und
Gewerbevereinen und der Hotelleriebranche, den Skivereinen sowie den
Oberengadiner Grossräten zusammengesetzt. Der grosse Antrieb dieser Gruppe war die
Idee, den Tourismus anzukurbeln. Dafür wurde die Kandidatur als besonders
umweltverträglich beworben, als gute Werbeplattform gepriesen sowie als
wirtschaftlich interessant für die Region betitelt. Ebenfalls Mitte Januar setzte die
Graubündner Regierung ein starkes Zeichen: In einer Pressekonferenz traten alle fünf
Regierungsmitglieder gemeinsam für die Olympiakandidatur ein. “Eine Kandidatur stellt
für Graubünden eine einmalige Chance dar, sich einem weltweiten Publikum als
sympathischer Gastgeber zu präsentieren“, so Regierungspräsident Trachsel (bdp), der
damit ebenfalls die touristische Wirkung unterstrich. Trotz dieses geschlossenen
Auftritts haftete dem Anlass ein fahler Beigeschmack an. Martin Jäger, SP-
Regierungsrat, spielte seine Rolle contre cœur und fügte sich im Sinne des
Kollegialitätsprinzips der Zustimmung der Kantonsregierung. Jäger selbst hatte als
Grossrat im Vorfeld der letzten Olympiaabstimmung 1980 an vorderster Front gegen
eine Kandidatur geweibelt. Die SP liess dies nicht unkommentiert und kritisierte den
geschlossenen Auftritt der Regierung. Man mache aus der Abstimmung eine
Schicksalsabstimmung für die Zukunft des Kantons und die Verpflichtung Jägers, am
Podium mitzumachen sei unverhältnismässig und schlechter politischer Stil, so das
Empfinden des Parteipräsidenten Jon Pult. Kurz darauf lancierten auch die Gegner der
Olympiakandidatur ihren Abstimmungskampf. Unermüdlich warnte das Gegnerkomitee
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„Olympiakritisches Graubünden“ unter der Leitung von SP-Nationalrätin Silva Semadeni
vor dieser „Megaveranstaltung, die nicht in Bergtäler passt“. Zusätzlich wurde immer
wieder die Kostenfrage gestellt und darauf hingewiesen, dass die Steuerzahler
schliesslich zur Kasse gebeten würden, wohingegen nur wenige von den Spielen
profitierten. Sekundiert wurde die Nationalrätin von Bruno Stephan Weiler von der
Alpenschutzkommission Cipra International, sowie SP- und Juso-Vertretern. 

Der Abstimmungskampf gestaltete sich schliesslich sehr abwechslungsreich und war
durch zahlreiche Schlagabtausche geprägt. Mit die grössten Auseinandersetzungen
ergaben sich um eine Nachhaltigkeitsstrategie der Olympiapromotoren. Die NIV-Charta,
„Nachhaltigkeit, Innovation, Vermächtnis“, sollte als selbstgegebener Leitfaden die
Organisation der Spiele prägen, wurde von Beginn weg kommuniziert. Die Sorge der
Gegner, das Projekt sei zu kostspielig und nicht nachhaltig, sollte damit zerstreut
werden. Doch jede Aktion des Unterstützerkomitees rief auch Gegner auf den Plan,
welche unter anderem die NIV-Charta als vorgeschobenes, leeres Propagandamittel
bezeichneten. Ebenso sollten Studien von beiden Seiten belegen, dass das
Olympiaprojekt positive, oder eben auch negative Auswirkungen für den Kanton hätte.
Ende Januar erhielt die „OlympJa“-Bewegung Zulauf: Auch im Prättigau versammelten
sich Olympia-Befürworter in einer entsprechenden Sektion. Auch hier waren es
vorwiegend bürgerliche Politiker, welche mit Informationsanlässen die Gunst der
Einwohner suchten. 

Einen Dämpfer, welcher den Olympiagegnern in die Karten spielte, erlitt die
Olympiakampagne Ende Januar. Es wurde bekannt, dass Bund und der Kanton
Graubünden keine Einigung über eine Defizitgarantie erzielen konnten, respektive dass
die Finanzkommission des Nationalrates forderte, die Verluste müssten mit kantonalen
Mitteln aufgewogen werden. Letztlich ging es um eine Summe von über CHF 1 Mia. Vor
solchen Szenarien hatten die Olympiagegner wiederholt gewarnt. Tatsächlich lag es
schliesslich in der Hand der Bundesparlamentarier, über die Angelegenheit zu
befinden. Derweil wuchs in Chur die Einsicht: Wenn der Bund keine Defizitgarantie
abgebe, würde dies „Abbruch der Übung“ bedeuten, so Regierungsrätin Janom Steiner
(bdp). Dies war indes bereits gewiss, hatte doch der Grosse Rat schon früh und
einstimmig beschlossen, dass der Kanton keine Defizitgarantie übernehmen werde. Die
oberste Olympiagegnerin und Nationalrätin Semadeni (sp, GR) hatte bereits Ende 2012
in einer Interpellation beim Bundesrat nachgefragt, wer die Kostenüberschreitungen zu
tragen hätte, falls Graubünden die Spiele erhielte. Dabei ging es um den Restbetrag
über CHF 300 Mio., welcher in den damals geltenden Budgets vorerst als ungedeckt
ausgewiesen wurde. Die wechselnde Stimmung liess jedoch auch das
Kandidaturkomitee „Graubünden 2022“ nicht ruhen. Genau einen Monat vor dem
Urnengang gab man bekannt, das Konzept revidiert zu haben, wobei fast CHF 380 Mio.
eingespart werden konnten. Diese Einsparung bedeutete zugleich die Deckung des
prognostizierten Defizits von rund CHF 300 Mio. Die revidierte Fassung des Budgets
schien einige Vorbehalte zerstreuen zu können, war doch damit eine der zentralen
Fragen – wer ein Defizit tragen müsste – vorerst vom Tisch. Die Gegner liessen jedoch
sogleich ausrichten, dass die Änderungen lediglich auf Buchhaltertricks und
Budgetkosmetik beruhten. Die Verunsicherung über die Defizitgarantie beschäftigte bis
zur Abstimmung alle Beteiligten. Sportminister Maurer sicherte dafür Bundesmittel zu,
wurde dann aber von der Finanzkommission zurückgepfiffen, sie pochte darauf, dass
der Kanton ein Defizit trage. Die Grüne Partei reagierte ebenfalls und kündigte bei
einem allfälligen Beschluss, Bundesgelder zur Deckung eines Defizits einzusetzen, ein
Referendum an. Knapp zwei Wochen vor der Abstimmung publizierte die Zeitung
Südostschweiz eine Umfrage: zu diesem Zeitpunkt hätten 45% die Olympiakandidatur
abgelehnt, 42% hätten sie gutgeheissen und 9% waren noch nicht entschieden. Damit
zeigte sich in Zahlen, was sich seit Jahresbeginn abgezeichnet hatte: es würde knapp
werden. 

Am 3. März brachten die Stimmberechtigten des Kantons Graubünden mit 52,7% Nein-
Stimmen die Kandidaturbestrebungen an der Urne zu Fall. In St. Moritz (61% Ja-
Stimmen) und Davos (56,2% Ja-Stimmen) wurde die Kandidatur jeweils deutlich
angenommen, so dass in den möglichen Austragungsorten nach Bekanntwerden des
Kantonsresultates Ernüchterung herrschte. Ausschlaggebend war die negative Haltung
im Unterland und in jenen Regionen, welche in der Kandidatur nicht berücksichtigt
worden waren. Die Abfuhr hatte Auswirkungen bis nach Bundesbern, wo man einerseits
Bedauern äusserte und eine Fehlersuche forderte, andererseits auch zukunftsgerichtet
sinnierte: Die Grünen wollten den Bundesrat beauftragen, mit dem Internationalen
Olympischen Komitee neue Konzepte zu beraten. Nach der letzten Abstimmung über
eine Bündner Olympiakandidatur 1980 überwog also auch 2013 die Ablehnung gegen
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Olympische Spiele im Bergkanton. Mit dem Urnenentscheid Graubündens waren auch
die Geschäfte in Bern erledigt: Die Diskussionen über den Kandidaturbeitrag von CHF
30 Mio. und die Defizitgarantie über CHF 1 Mia. wurden nach dem Nein hinfällig und mit
den Nichteintretensvoten in beiden Räten wurde die Kampagne „Olympia 2022 in der
Schweiz“ endgültig abgeschlossen. 24

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Silva Semadeni (sp, GR) die Ergänzung des
Artikels 17 des SpoFög durch das fakultative Referendum für die finanzielle
Unterstützung Olympischer Spiele durch den Bund. Damit griff sie die Debatte auf, die
sie zum Projekt Sion 2026 im Nationalrat lanciert hatte. Es solle eine klare Ausgangslage
für künftige Olympische Spiele geschaffen werden, so die Initiantin. Sie zweifle die
nationale Bedeutung Olympischer Spiele nicht an, trotzdem bedürfe es nicht nur der
Zustimmung der betroffenen Gemeinden und Kantone, sondern auch der
Unterstützung der ganzen Schweizer Bevölkerung. Durch das fakultative Referendum
gewännen zudem allfällige, in Zukunft stattfindende umstrittene Olympische Spiele in
der Schweiz an demokratischer Legitimation. 
Ende Juni 2019 befasste sich die WBK-NR mit der parlamentarischen Initiative.
Während die Mehrheit der Kommissionsmitglieder dem Geschäft mit der Begründung
zustimmte, solche kostspieligen Anlässe erforderten die Zustimmung der gesamten
Bevölkerung, unterstützte eine Minderheit den Vorstoss nicht, da die Schweiz durch
diese zusätzliche Hürde und ihre organisatorischen Folgen gegenüber konkurrierenden
Ländern benachteiligt würde. Mit 15 zu 7 Stimmen sprach sich die Kommission für die
parlamentarische Initiative aus. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

A travers une motion, Silva Semadeni (ps, GR) charge le Conseil fédéral d’élaborer une
stratégie destinée à promouvoir les écoles dispensant un enseignement dans deux
langues nationales. Grâce à une collaboration avec les cantons, cette stratégie de
promotion du plurilinguisme a pour objectif de solidifier la sensibilité interculturelle et
la cohésion nationale. L’un des principaux objectifs de la motion est la création de
classes bilingues. L’impact positif de l’immersion sur l’apprentissage des langues, le
développement d’une sensibilité culturelle dans un contexte mondialisé, ainsi que
l’atout des langues dans le milieu professionnel, sont autant d’arguments avancés par
Semadeni (ps, GR). De son côté, le Conseil fédéral a souligné l’importance du débat sur
la question de l’apprentissage des langues. Il a rappelé le compromis des cantons, en
2004, qui a lancé une stratégie pour l’enseignement de deux langues étrangères, dont
une nationale, à l’école et qui a été intégré au concordat Harmos en 2007. De plus, il
estime que le plurilinguisme est une richesse de la Suisse qu’il faut préserver. Au final,
le Conseil fédéral s’est dit prêt à s’engager et à s’associer aux cantons pour favoriser
l’apprentissage des langues. La motion a d’abord été acceptée par le Conseil National.
Ensuite, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des
Etats (CSEC-CE) a partagé l’avis favorable du Conseil fédéral et du Conseil national. La
commission a ainsi rappelé les avantages d’un enseignement immersif pour
l’apprentissage non seulement d’une langue, mais aussi d’une culture. Elle propose,
sans opposition, d’adopter cette motion. Finalement, la motion a été définitivement
adoptée grâce à l’aval du Conseil des Etats. 26

MOTION
DATUM: 11.12.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

In Erfüllung der Motion Semadeni (sp, GB) hatte der Bundesrat dem Parlament im
Rahmen der Kulturbotschaft 2016–2020 Mehrmittel in der Höhe von CHF 800'000 pro
Jahr zur Förderung des Italienischen ausserhalb des italienischen Sprachgebiets
beantragt, was die Räte gutgeheissen hatten. 2016 führte das BAK daraufhin in enger
Absprache mit der EDK eine erste Ausschreibung zur Förderung von entsprechenden
Projekten durch.
Der Bundesrat erachtete das Anliegen der Motion folglich als erfüllt und beantragte
deren Abschreibung. National- und Ständerat stimmten der Abschreibung im Juni 2017
zu. 27

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 12.06.2017
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Nationalrätin Semadeni (sp, GR) gab mit einer einfachen Anfrage ihrer Besorgnis
darüber Ausdruck, dass das Rätoromanische an den 1998 stattfindenden
Feierlichkeiten "150 Jahre Bundesstaat" sowie an der Expo 2001 zu kurz kommen
könnte. In seiner Antwort bekräftigte der Bundesrat seinen Willen, dass bei den
Projekten, die der Bund selber realisiert, das Rätoromanische angemessen
berücksichtigt werden soll. Dies gelte insbesondere für Projekte, die auch im
rätoromanischen Sprachraum gezeigt würden. Er werde sich darüber hinaus dafür
einsetzen, dass einzelne der rund 40 für 1998 von dritter Seite geplanten und mit
Bundeshilfe umzusetzenden Projekte ganz oder teilweise auch in Rumantsch Grischun
realisiert werden. 28

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 31.12.1997
MARIANNE BENTELI

Ein Postulat Semadeni (sp, GR), mit dem klangvollen Titel „Allegra, Romanisch und
Italienisch sollen leben!“, erbittet vom Bundesrat einen Bericht, in welchem aufgezeigt
werden soll, wie es rund zwanzig Jahre nach der Verankerung des Sprachenartikels in
der Bundesverfassung um die Förderung der Minderheitensprachen in der Schweiz
steht. Obwohl es ersichtliche Bemühungen zum Erhalt des Romanischen und
Italienischen in der Schweiz gebe, stünden die Minderheitensprachen noch immer
unter grossem Druck. Die Tatsachen, dass das Italienische auf ein angestammtes
Sprachgebiet marginalisiert wird und das Romanische aufgrund vermehrter
Gemeindefusionen und einer latenten Inakzeptanz des Rumantsch Grischun immer
stärker an Boden verliert, können nicht ignoriert werden. Der offensichtliche Wandel
hinsichtlich der demografischen Entwicklung in den alpinen Tälern sowie
Verstädterungstendenzen und eine fortschreitende Globalisierung würfen nun auch die
Frage auf, ob Bund, Kantone, Gemeinden sowie Sprachorganisationen in puncto
Engagement den heutigen Entwicklungen genügend Rechnung tragen. Daher solle der
Bericht die aktuelle Situation des Romanischen und Italienischen sowie adäquate
Verbesserungen der Förderinstrumente aufzeigen.
Der Bundesrat seinerseits beantragte das Postulat zur Ablehnung. Alain Berset wies die
Postulantin darauf hin, dass über die Situation der Minderheitensprachen in der
Schweiz bereits im Rahmen der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen Bericht erstattet werde. Die eingeforderten Punkte würden
zudem bereits im Rahmen der Botschaft zur Förderung der Kultur 2016–2020 mit einer
Reihe geplanter Erneuerungen aufgegriffen. Der Bundesrat sei sich durchaus über die
themenspezifischen Herausforderungen im Klaren, jedoch sei hierbei auch zu
bedenken, dass die Förderungssteuerung über eine Leistungsvereinbarung mit den
Kantonen Graubünden und Tessin erfolge. Für die Periode 2017–2020 wird im Rahmen
der Vereinbarungsausarbeitung auch eine Analyse der Situation sowie der bestehenden
Massnahmen durchgeführt. Daher sei es in den Augen des Bundesrates noch zu früh,
einen zusätzlichen Bericht über die Verbesserungsmöglichkeiten zu erstellen.
Die nationalrätliche Abstimmung zum Postulat während der Herbstsession 2017 sollte
dem bundesrätlichen Votum aber nicht beipflichten: Die Vertreterinnen und Vertreter
der grossen Kammer schlugen sich mit 126 zu 58 Stimmen bei 4 Enthaltungen auf die
Seite der Postulantin und stimmten dem Vorstoss zu. 29

POSTULAT
DATUM: 28.09.2017
MELIKE GÖKCE

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die
Ergebnisse einer 2018 vom BAK in Auftrag gegebenen Studie zur Wirkung der
Bundesfinanzhilfen an den Kanton Graubünden hinsichtlich der Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur im Kanton. Der
Evaluationsbericht sollte zum einen als Entscheidungsgrundlage für die Förderperiode
2021–2024 und zum anderen zur Beantwortung des Postulats Semadeni (sp, GR; Po.
15.4117) beigezogen werden. Im Bericht wurde die aktuelle Situation des
Rätoromanischen und des Italienischen sowohl für das angestammte als auch das
erweiterte Sprachgebiet aufgezeigt und Hand zu Verbesserungsmöglichkeiten für das
Förderinstrumentarium geboten. Für die Studie waren zunächst 54 Angehörige der
rätoromanischen und italienischen Zivilgesellschaft sowohl im Kanton Graubünden als
auch in der restlichen Schweiz mittels eines Fragebogens zur Nützlichkeit und
Angemessenheit der ergriffenen Massnahmen befragt worden. Im Anschluss waren elf
Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik und den
involvierten Institutionen durchgeführt worden. 
Die Untersuchungsergebnisse liessen auf deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachminderheiten schliessen: Während das Italienische im angestammten

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.03.2019
MELIKE GÖKCE
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Sprachgebiet als Amts-, Arbeits- und Alltagssprache weiterhin unangefochten sei, stelle
das Verhältnis der Italienischsprechenden zu den behördlichen Instanzen und den
staatsnahen Betrieben eine grosse Herausforderung dar. Dadurch werde die
Gleichwertigkeit des Italienischen als Amtssprache innerhalb des kantonalen
Staatswesens bisweilen erheblich beeinträchtigt. Das Rätoromanische hingegen werde
bereits mittelfristig mit der Gefahr einer Zurück- bzw. Verdrängung konfrontiert sein,
da es schon heute teilweise in seinen traditionellen Verbreitungsgebieten als Amts-,
Arbeits- und Alltagssprache vom Deutschen abgelöst werde.  
Eine wesentliche Schwäche deckte die Studie in der Umsetzung des im Grundsatz
minderheitenfreundlichen kantonalen Sprachengesetzes auf. Die
Hauptverantwortlichkeit zur Erhaltung und Förderung der beiden
Minderheitensprachen im Kanton Graubünden werde vom Kanton selbst nur zögerlich
wahrgenommen. Damit zusammenhängend offenbarte sich ein weiterer Schwachpunkt
im für die Sprachförderung relevanten Bereich des Sprachunterrichts: Von
verschiedener Seite sei moniert worden, dass die Lehrmittel für die beiden
Minderheitensprachen qualitativ den deutschsprachigen Lehrmitteln nachstünden und
oft auch erst mit Verspätung erschienen. Fehlende finanzielle Mittel führten zudem zu
einer Kürzung bzw. Streichung des Romanisch- und Italienischunterrichts an
Mittelschulen, wodurch das Bildungsangebot auf verschiedenen Stufen unterbrochen
oder zumindest ausgedünnt werde. In der Folge bestehe eine reale Gefahr, dass
insbesondere die Romanischkenntnisse weiter sänken, weniger Lehrpersonal
ausgebildet werde und die Sprache auszusterben drohe.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gaben die Studienverantwortlichen vier
Hauptempfehlungen ab: Erstens erfordere es einen konzentrierten Einsatz finanzieller
Mittel im Bildungssektor, besonders hinsichtlich der kritischen Situation des
Rätoromanischen. Dadurch solle ein durchgängiges Angebot an Romanischunterricht
von der Krippe bis zur Hochschule gewährleistet werden und auch das Modell der
zweisprachigen Kindergärten und Primarschulen auf mehr deutschsprachige
Gemeinden ausgeweitet werden. Zweitens müssten Massnahmen auch über die
Kantonsgrenze hinaus ergriffen werden, indem die Förderung von Bildungsangeboten,
insbesondere zweisprachiger Schulen (Rätoromanisch/Deutsch), nicht nur in den
deutschsprachigen Gebieten innerhalb des Kantons, sondern auch in anderen
Kantonen anvisiert werde. Drittens müsse man die Mehrsprachigkeit in der kantonalen
Verwaltung stärken, insbesondere hinsichtlich des Italienischen. Die deutschsprachigen
Mitarbeitenden sollten bessere Italienischkenntnisse erlangen und italienischsprachige
Bewerbungen nicht wegen fehlender Deutschkenntnisse benachteiligt werden. Als
letzte Empfehlung wurden sowohl der Kanton Graubünden als auch der Bund dazu
angehalten, ihre Governance in diesem Bereich zu überdenken. Auch wenn sich die
Leistungsvereinbarung als Sprachförderungsmittel bewährt habe, müsse man diese in
ihrer Ausgestaltung konkretisieren, einzelne Massnahmen und Zuständigkeiten
präzisieren sowie ein stärkeres Monitoring vorsehen, um die strategischen und
operativen Verantwortungen nicht zu verwischen. 30

Fahrende

Im März 2015 wurde eine vom BAK begleitete Arbeitsgruppe für Fahrende ins Leben
gerufen. Diese setzt sich aus Mitgliedern von Behörden aller föderalen Stufen sowie aus
Vertreterinnen und Vertretern von Organisationen der betroffenen Minderheiten
zusammen und verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll die Situation betreffend fehlende
Stand- und Durchgangsplätze verbessert und zum anderen das Verständnis für die
Anliegen der Minderheiten gestärkt werden. Die Früchte der Arbeitsgruppe sollten in
einen gemeinsam ausgearbeiteten Aktionsplan münden. Den Willen zur Einsetzung
einer solchen Arbeitsgruppe hatte der Bundesrat im Vorjahr bereits in seinen
Antworten auf die Motionen Trede (gp, BE) (14.3343) und Semadeni (sp, GR) (14.3370)
bekräftigt. Die identisch lautenden Anliegen hatten die Umsetzung der im Europäischen
Rahmenübereinkommen zum Schutze nationaler Minderheiten enthaltenen
Verpflichtungen gegenüber Jenischen, Sinti und Roma gefordert und wurden in der
Folge von den Urheberinnen zurückgezogen. Damit startete der Bund einen zweiten
Versuch der Annäherung; erste Gespräche waren im November des Vorjahres bereits
abrupt beendet worden. Nur zwei Monate nach Einsetzen der Arbeitsgruppe folgten die
nächsten Unstimmigkeiten: Die „Bewegung Schweizer Reisende“ verliess die
Arbeitsgruppe unter Protest – dies aufgrund des ihrer Ansicht nach ineffizienten
administrativen Ablaufs und der Differenzen zu anderen Fahrenden-Organisationen. 31
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Medien

Radio und Fernsehen

Zwischen der Behandlung der Initiative im Parlament im September 2017 und der
Volksabstimmung im März 2018 riss die Berichterstattung und die Debatte über die
Initiative zur Abschaffung der Billag-Gebühren nicht mehr ab. Insbesondere nachdem
Medienministerin Doris Leuthard im Oktober 2017 die neue Radio- und Fernsehabgabe
von 365 Franken pro Jahr präsentiert hatte, gab es für die Medien kein Halten mehr.
Diskutiert wurden in der Folge alle möglichen Aspekte der Vorlage. Relativ schnell
beschrieben war der Inhalt der Initiative: Die Empfangsgebühr für Radio und Fernsehen
soll abgeschafft werden und der Bund soll in Friedenszeiten keine Radio- und
Fernsehstationen betreiben oder subventionieren dürfen. Stattdessen soll er
entsprechende Konzessionen versteigern. Welche Auswirkungen eine solche Änderung
hätte, wer sie befürwortete oder bekämpfte und wer wie davon betroffen wäre, sorgte
in der Folge in Medien und Gesellschaft für viel Gesprächsstoff und wurde in über
7'000 Presseartikeln und 68'000 Tweets, Letztere gemäss (Fög) alleine zwischen
anfangs Januar und Mitte Februar 2018, diskutiert.

Zu Beginn des Abstimmungskampfes besonders interessant war die Frage nach den
Initianten und Befürwortern der Vorlage. Diese stellten gemäss Le Temps eine «alliance
de circonstance» zwischen verschiedenen Akteuren vor allem aus der Deutschschweiz
dar: neoliberale Rechte insbesondere aus der Zürcher SVP; junge Libertäre, die
dadurch ihre Vision einer ultraliberalen Welt verbreiten wollten, sowie private Verleger,
die sich Vorteile aus der Initiative erhofften. Die Hauptakteure der No-Billag-Komitees
kamen folglich mit Olivier Kessler, Co-Initiator der Initiative und einstigem Präsidenten
der Jungen SVP Schwyz, mit Thomas Juch, No-Billag-Co-Präsident und Vizepräsident
der Jungfreisinnigen, mit Andreas Kleeb, Kommunikationsstratege und ehemaligem
Parteipräsidenten der FDP Zug, und mit den Präsidenten der Unterstützerkomitees der
Romandie, dem Jungfreisinnigen Nicolas Jutzet, und des Tessins, dem SVP-
Gemeinderat von Lugano, Alain Bühler, aus dem Umfeld junger Libertärer. Deren
Bewegung erlangte in der Folge durch Zeitungsinterviews und Auftritte in
Diskussionsrunden einige mediale Aufmerksamkeit. 
Anfangs sprach sich neben den Initianten kaum jemand für die Initiative aus;
unterstützt wurde sie lediglich von der Zürcher SVP und vom Gewerbeverband, die
beide relativ früh die Ja-Parole beschlossen hatten. Auch die Aktion Medienfreiheit,
eine Gruppe privater Verleger präsidiert von Natalie Rickli (svp, ZH), sprach sich für die
Vorlage aus, da ihr die Aktivitäten der SRG zu weit gingen. Lange fragten sich die
Medien, was die SVP machen werde: Es seien bei ihr zwar schon immer Sympathien für
die Initiative zu spüren gewesen, aber die Partei sei diesbezüglich gespalten. Eine
Halbierung der Gebühr, wie es ihr Gegenvorschlag vorgesehen hatte, wäre von den
meisten Exponentinnen und Exponenten bevorzugt worden, war zu lesen. Ebendiese
Forderung anstelle der radikaleren Nullforderung hatte Nationalrätin Rickli den
Initianten bereits vor Lancierung des Volksbegehrens nahegelegt. Die Medien erklärten
die Zurückhaltung der SVP damit, dass es sich beim Thema der Initiative nicht um ein
Kernanliegen der SVP handle und die im Januar 2018 lancierte Begrenzungsinitiative
viele Ressourcen binde. Im Laufe der Kampagne sprachen sich jedoch immer mehr
Mitglieder der SVP für die Initiative aus, unter ihnen auch alt-Bundesrat Christoph
Blocher und Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher (svp, GR). Kurz vor der
Abstimmung empfahl die SVP schliesslich mit 242 zu 17 Stimmen ein Ja zur Initiative.
Zudem fassten die EDU und die Unabhängigkeitspartei up! die Ja-Parole.
Da zu Beginn der Kampagne noch unklar war, ob sich die SVP oder der Gewerbeverband
finanziell beteiligen würden, setzten die Befürworter der Initiative auf Crowdfunding.
Dieses sorgte für Aufmerksamkeit, nachdem der Betreiber der Crowdfunding-Seite
erklärt hatte, die Sammelaktion für die Initiative zu stoppen und die bereits erhaltenen
Gelder zurückzubezahlen. Die No-Billag-Initiative sei schlecht für die Kohäsion der
Schweiz und als privates Unternehmen habe man das Recht, den Auftrag zu verweigern,
erklärte die Geschäftsleitung. Olivier Kessler wertete dies als Sabotage und Affront
gegen die Leute, die bereits insgesamt CHF 11‘500 für die Initiative gespendet hätten.
Knapp 24 Stunden später startete das Crowdfunding auf einer privaten Seite erneut
und erzielte nun – aufgrund von Solidaritätsbekundungen oder Gratiswerbung – mehr
Spendengelder als zuvor: In den ersten 48 Stunden erhielten die Befürworter Spenden
über CHF 22‘000, bis Ende Dezember 2017 nahmen sie insgesamt CHF 86‘000 mittels
Crowdfunding ein.

Das Lager der Initiativgegner war relativ breit aufgestellt. Von den Parteien gaben die
SP, die Grünen, die CVP, die BDP, die GLP, die EVP und die CSP die Nein-Parole heraus,
genauso wie zum Beispiel Operation Libero, die Schweizerische Bischofskonferenz, die
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KdK und die Westschweizer Regierungskonferenz. Zögerlicher zeigten sich
Economiesuisse und FDP. Die Freisinnigen fassten zwar mit 204 zu 82 Stimmen klar die
Nein-Parole, machten aber an der Delegiertenversammlung ihrem Unmut gegenüber
der SRG Luft. FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ) fasste die Position der Partei
entsprechend zusammen: «Es braucht Anpassungen, aber keine Revolution.» Auf
deutliche Ablehnung stiess die Initiative hingegen bei der CVP, von den Medien häufig
als «SRG-Partei» bezeichnet. Mit 50 zu 0 Stimmen beschloss der Parteivorstand die
Nein-Parole entsprechend deutlich; die CVP übernahm zudem die Leitung der
Kampagne. Trotz ihrer ablehnenden Haltung gegenüber dem Volksbegehren geizten
zahlreiche Initiativgegner nicht mit Kritik an der SRG und betonten, dass sie für den
Gegenvorschlag gestimmt hätten, wenn dieser zustande gekommen wäre. 
In Übereinstimmung mit der breiten Gegnerschaft der Initiative entstanden zahlreiche
verschiedene Contra-Komitees. Dazu gehörten ein überparteiliches Komitee «Nein zu
No Billag», dem sich über 140 nationale Parlamentarierinnen und Parlamentarier
anschlossen, der Verein «Nein zum Sendeschluss», dem verschiedene
zivilgesellschaftliche Akteure, darunter der Schriftsteller Pedro Lenz, der Direktor der
Schweizer Journalistenschule und ehemalige SRF-Chefredaktor Diego Yanez sowie die
Co-Präsidentin von Operation Libero Laura Zimmermann, angehörten. Operation
Libero engagierte sich auch in einer eigenen Kampagne und erhoffte sich, mit
Crowdfunding CHF 280‘000 zu erhalten, was dem Betrag entspricht, den die Bewegung
bereits für ihre Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative auf dieselbe Weise
erzielen konnte. Dieses Ziel erreichte Operation Libero im Dezember 2017 nach
lediglich einer Woche Sammelaktion: Nachdem eine Vorumfrage der Sonntagszeitung
einen deutlichen Vorsprung der Befürworter gezeigt hatte, schossen die Spenden durch
die Decke. Zudem setzten sich das Komitee «NEIN zu No-Billag», bestehend aus
engagierten Personen aus der Zivilgesellschaft, das Schweizer Syndikat
Medienschaffender (SSM) mit der Kampagne «Made in Switzerland», Kulturschaffende
mit dem «Aufruf der Kulturschaffenden gegen No-Billag» und der «Verein für die
Rettung meiner Lieblingssendung», der eigens für diese Kampagne ins Leben gerufen
worden war, gegen die Initiative ein. Zudem entstanden verschiedene Regionalkomitees
in der Romandie, dem Tessin und im Bündnerland. 

Breit diskutiert wurden in den Medien auch die Argumente der Befürworter und
Gegner der Initiative. Die Initianten argumentierten, durch die Abschaffung der
sogenannten «Zwangsgebühren» könne die Bevormundung der Bürger durch den Staat
zumindest im Medienbereich gestoppt werden. Die Bürger sollten die Freiheit haben,
zu wählen, was sie sehen und bezahlen wollen, erklärte Nicolas Jutzet. Dies betreffe
insbesondere die jüngere Generation, die kaum noch lineares Fernsehen nutze:
Untersuchungen des Fög sowie von Mediapulse und Vimentis verdeutlichten, dass nur
noch 14 Prozent der 18- bis 24-Jährigen Fernsehen als Hauptinformationsquelle nutzen,
die Marktanteile insbesondere von SRF 1 in dieser Altersgruppe deutlich niedriger liegen
als für ältere Gruppen und Junge unzufriedener sind mit der SRG als ältere Personen. 
Überdies würden die Gebühren einen fairen Wettbewerb und damit die Entstehung
eines «vielseitigen und qualitativ hochstehenden Fernsehmarktes in der Schweiz»
verhindern, argumentierte Mitinitiant Sebastian Frehner (svp, BS). Eines der
prominentesten Argumente der Befürworter bezog sich demnach auf die Rolle der SRG.
Die Befürworter der Initiative erachteten die No-Billag-Initiative als Möglichkeit, die
Übermachtstellung der SRG zu brechen und dadurch die privaten Medienunternehmen
zu stärken. Die SRG ruiniere mit ihren Gebührenmilliarden und einer aggressiven
Wettbewerbsstrategie die privaten Medienhäuser, da sie durch den Startvorteil der
Gebührenfinanzierung die Privaten am Werbemarkt unter Preisdruck setze und
einfacher in neue Geschäftsfelder vorstossen könne, wurde argumentiert. Mit dieser
Meinung standen die Initiativbefürworter nicht alleine da. Bis weit ins gegnerische Lager
pflichtete man den Initianten bei, dass die SRG die Presse und die privaten Sender
konkurriere, obwohl sie dies rechtlich nicht dürfe. Eine finanzielle Unterstützung der
SRG sei nötig, erklärten hingegen die übrigen Initiativgegner. Dass bei den Medien der
freie Markt, den die Initianten forderten, nicht spiele, könne man am Beispiel der
Zeitungen sehen, erklärte Martin Candinas (cvp, GR). Daher bedürfe es bei Produktion
und Verteilung von politischen und kulturellen Inhalten eines staatlichen Eingriffs, war
in Le Temps zu lesen. Ohne staatliche Unterstützung könnten die Kosten zur
Bereitstellung dieser Informationen nicht gedeckt werden. Da es sich für die grossen
Medienunternehmen nicht lohnen würde, sich an der Versteigerung der Konzessionen
zu beteiligen, käme eine Ersteigerung einzig für Milliardäre in Frage, betonte Roger
Nordmann (sp, VD) zudem. Folglich käme es bei Annahme der Initiative zu einer
sogenannten «Berlusconisierung» der Medienlandschaft: Einzelne finanzstarke
Personen oder Unternehmen würden zukünftig den Medienmarkt und damit die
Meinungsbildung dominieren. 
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Welche direkten Folgen eine Annahme der Initiative für die SRG hätte, war sehr
umstritten und entwickelte sich immer mehr zur Glaubensfrage. Während
Medienministerin Leuthard sowie mehrere Exponenten der SRG betonten, dass eine
Annahme der Initiative das Ende der SRG bedeuten würde, bezweifelten dies die
Initianten. Leuthard erklärte, dass die Initiative so klar formuliert sei, dass der
Bundesrat sie per Verordnung umsetzen würde – das entsprechende Gesetz könne
wohl kaum rechtzeitig erarbeitet werden. Man würde daher die Gebühren innerhalb
eines Jahres zurückfahren. Auch SRG-Präsident Jean-Michel Cina, SRG-
Generaldirektor Gilles Marchand sowie SRF-Direktor Ruedi Matter betonten, dass es bei
einer Annahme zu einem Lichterlöschen bei der SRG und zu einer sukzessiven
Entlassung der 6'000 Mitarbeitenden kommen würde. Insbesondere da bei Annahme
der Initiative ein Grossteil der Bürger sofort aufhören würde, Gebühren zu bezahlen,
wodurch die SRG in kürzester Zeit Liquidationsprobleme bekäme. Danach gäbe es in
der Schweiz nur noch hoch kommerzielles Fernsehen mit viel Werbung. Dieser
Darstellung widersprachen die Initianten: Sendungen mit hohen Einschaltquoten
liessen sich über den Werbemarkt weiterhin finanzieren, betonte zum Beispiel Andreas
Kleeb. Die SRG würde durch die Initiative zu einem gewöhnlichen Medienunternehmen,
das sich am Markt bewähren müsste, erklärte auch Christoph J. Walther, Fachjournalist
für Medien. Die Weltwoche rechnete aus, dass die SRG CHF 310 Mio. einnehmen
könnte, wenn nur ein Viertel aller heutigen SRG-Nutzerinnen und -Nutzer die SRG-
Programme zukünftig abonnieren würde. Da man bezüglich Werbung freier wäre,
könnte man den Zuschauerrückgang durch längere Werbefenster sowie Werbung in
Internet und Radio kompensieren. Auch der emeritierte Rechtsprofessor Rainer J.
Schweizer hielt die Darstellung eines abrupten Endes der SRG für übertrieben. Er
erklärte, die SRG würde vorläufig ihren Programmauftrag behalten und könnte weiter
existieren, bis das Parlament das RTVG angepasst habe, weil dieses eine stärkere
rechtliche Wirkung habe als die Ausführungsbestimmungen der Initiative. Um die
Diskussionen zur Zukunft der SRG bei Annahme der Initiative auf eine solidere Basis zu
stellen, hatte die KVF-NR bereits im April 2017 einen Bericht des BAKOM zu zwei
Budgetvarianten der SRG gefordert, der im Juni 2017 erschien. 
Nicht nur die SRG, auch die 21 respektive 13 regionalen Radio- und Fernsehstationen
würde eine Annahme der Initiative vor grosse Probleme stellen, gaben Letztere zu
bedenken. Diese erhalten ebenfalls CHF 68 Mio., zukünftig sogar CHF 81 Mio., aus dem
Gebührentopf und sind zu etwa 50 Prozent gebührenfinanziert. Ohne diese
Unterstützung könnten sie somit kaum überleben. Silvio Lebrument, Geschäftsführer
der Somedia, erklärte, auch für den Radio- und Fernsehsender Südostschweiz würde
eine Annahme der Initiative das Aus bedeuten. Folglich kritisierte auch der Verband der
Schweizer Regionalfernseher Telesuisse die Initiative stark. 
Eine Annahme der Initiative hätte schliesslich gemäss den Initiativgegnern auch
negative Konsequenzen für die (Sprach-)Minderheiten. So erklärte Medienministerin
Leuthard im Dezember, dass die Initiative diese deutlich stärker treffen würde als die
Deutschschweiz. Heute fände eine Quersubventionierung der französisch- und
italienischsprachigen Sender durch die Deutschschweizer Gebührenzahlenden statt:
RSI zum Beispiel erhält 20.5 Prozent der Gebühreneinnahmen für 8.1 Prozent der
Einwohnerinnen und Einwohner. Ohne diese Umverteilung könnten Radio- und
Fernsehsender in anderen Sprachregionen kaum produziert werden, da die Märkte zu
klein seien, erklärte Pascal Crittin, Direktor von RTS. Ausschliesslich werbefinanziert
liesse sich hochwertiges Fernsehen nicht produzieren, bei einem Ja müsse RTS daher
schliessen. Entsprechend kritisch zeigten sich die Medien und Akteure in der Romandie
bezüglich der Initiative. Relativ lange war die Diskussion zur Initiative in den
Westschweizer Medien deutlich weniger virulent als in der Deutschschweiz, die
Initiative galt als chancenlos. Zudem sei das Westschweizer Fernsehen gemäss Peter
Rothenbühler, langjährigem Chefredaktor von Le Matin, dank verschiedener
hervorragender Informationssendungen in der Bevölkerung fest verankert. Aufgrund
ausgewogener Informationsveranstaltungen und kontroverser Diskussionen sei auch der
Vorwurf, die Sender seien politisiert, nie aufgekommen. Diese positive Einstellung zur
SRG zeigte sich auch in der von Année Politique Suisse untersuchten Inseratekampagne:
Im Vergleich zu früheren Vorlagen wurden in den französischsprachigen oder
zweisprachigen Kantonen überdurchschnittlich viele Contra-Inserate publiziert, jedoch
beinahe keine Pro-Inserate. 
Speziell war die Lage für den Kanton Tessin, wo RSI mit 1100 Stellen, 500 Stellen bei
Zulieferern und einer Wertschöpfung von CHF 213 Mio. gemäss einer Studie des
Wirtschaftsforschungsinstituts BAK Basel einer der grössten Arbeitgeber des Kantons
ist. RSI-Direktor Maurizio Canetta betonte entsprechend die Gefahr der Vorlage für den
Südkanton. Da das Tessin aktuell dreimal mehr Geld aus dem Gebührentopf erhalte, als
es einzahle, würden bei Annahme der Initiative nur noch kommerzielle Gewinne zählen,
die Regionalität ginge verloren. Mittelfristig müsse RSI schliessen, dann könnten nur
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noch italienische Sender empfangen werden. Trotz oder gerade wegen der starken Lage
von RSI entwickelte sich im Tessin eine überaus starke Befürworterkampagne zur
Initiative. Mit fast 60 Inseraten im untersuchten Zeitraum und den untersuchten
Zeitungen – von denen jedoch mehr als die Hälfte in der Lega-nahen Zeitung «Il Mattino
della Domenica» erschienen waren – legten sich die Befürworter mächtig ins Zeug, wie
die Auswertung von Année Politique Suisse zeigte. Hauptsächlich kritisierten sie darin
die Grösse der SRG und die staatliche Kontrolle des Fernsehens.  
Ebenfalls besonders stark betroffen war der Kanton Graubünden als einziger
dreisprachiger Kanton. Martin Candinas erklärte, die Vorlage sei ein Frontalangriff auf
das rätoromanische Radio- und Fernsehangebot und ein Kahlschlag für den
Medienplatz Schweiz. Der Kanton Graubünden würde bei einer Annahme der Initiative
aus den Medien verschwinden, berichtet werden würde nur noch über
Naturkatastrophen, ergänzte Nationalrätin Silva Semadeni (sp, GR). Die Initiative müsse
klar abgelehnt werden, damit ein deutliches Signal für eine starke SRG gesendet werden
könne, die in der Lage wäre, Minderheitensprachen, Berggebiete und periphere
Regionen zu berücksichtigen. Im Laufe der Kampagne wurden die Initiativgegner immer
deutlicher, Ständerat Stefan Engler (cvp, GR) etwa sprach vom Verlust eines Stückes
Identität der Rätoromanen und von «einer Katastrophe für den Kanton Graubünden».
Entsprechend aktiv zeigten sich die Bündner Initiativgegner auch in der
Kampagnenphase – in keinem anderen Kanton zählte Année Politique Suisse mehr
Contra-Inserate. 
Das Argument der Sprachminderheiten war jedoch auch in der Deutschschweiz
relevant. Hier sahen die Initiativgegner nicht nur die Schweizer Medienlandschaft,
sondern mit ihr gar die nationale Kohäsion gefährdet. Diese beruhe nämlich gemäss
NZZ unter anderem auf der Bereitschaft, die kleineren Sprachregionen mit Nachrichten
und Unterhaltung zu bedienen und die kulturelle Vielfalt zu fördern. Durch die Initiative
würde «einer der letzten Stützpfeiler unseres gemeinsamen Schweizer Dachs» verloren
gehen, erklärte Nationalrat Christoph Eymann (lpd, BS). 
Gegen eine solche «Überhöhung» der SRG wehrten sich wiederum die Befürworter der
No-Billag-Initiative: Die Initiativgegner würden die SRG zur Rettung der vierten Gewalt
und die No-Billag-Abstimmung zur Schicksalsfrage für die Schweiz hochstilisieren,
kritisierte Nationalrat Lukas Reimann. Dabei hätten Umfragen gezeigt, dass selbst von
den Initiativgegnern eine Mehrheit nicht glaube, dass die SRG mit Annahme der
Initiative untergehen würde. Schliesslich bestritten die Befürworter der Initiative nicht
nur die Darstellung der Medienministerin und der SRG-Verantwortlichen, wonach die
SRG bei Annahme der Initiative nicht überleben könne, sie kritisierten insbesondere
auch deren Weigerung, einen Plan B vorzulegen. Die SRG-Führung habe die Pflicht, den
Fortbestand des Unternehmens sowie die Fortbeschäftigung der Mitarbeitenden unter
allen Umständen zu sichern, erklärte unter anderem Nationalrat Gregor Rutz (svp, ZH).
Dies veranlasste Andreas Kleeb, aber auch den Verleger der AZ Medien, Peter Wanner,
zu Spekulationen, wonach die SRG über einen Plan B verfüge, diesen aber aus
taktischen Gründen nicht kommuniziere. 

Die Kampagnen zur No-Billag-Initiative konzentrierten sich stark auf
Onlinekommentare und soziale Medien. Die Twitter-Aktivitäten zu No-Billag starteten
anfangs Oktober und stiegen bis Ende Februar stetig an. Das Fög zählte von Januar bis
Mitte Februar 2018 insgesamt 68'000 Tweets. Die Untersuchung des Fög bestätigte
auch die oftmals geäusserte Vermutung, dass es bei den Twitter-Aktivitäten zu einer
Bildung von Informations-Filterblasen komme: Grösstenteils bekamen die Nutzer nur
Inhalte zu Gesicht, die mit ihren eigenen Ansichten übereinstimmten. Ausserordentlich
stark tobte der Abstimmungskampf auch in den Medien. Das Fög bezeichnete die No-
Billag-Initiative als «Sonderfall», da die Initiative über die ganze Kampagnendauer
überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit in den Medien erzielt hatte. Das Fög zählte in
den 14 Wochen vor der Abstimmung in den untersuchten Zeitungen 1049 inhaltliche
Artikel zur Vorlage – insgesamt war die Rede von über 7000 Artikeln –, deutlich mehr als
bei anderen vielbeachteten Vorlagen wie der Unternehmenssteuerreform III, der
Durchsetzungsinitiative, der Masseneinwanderungsinitiative oder gar beim RTVG. Die
Tonalität bezüglich der Initiative war in beinahe allen untersuchten Medien negativ,
einzig die Weltwoche berichtete mehrheitlich positiv darüber. Vergleichsweise gut
schnitt die Initiative auch bei der Aargauer Zeitung, 20 Minuten, der BaZ und der
Sonntagszeitung ab. Überdurchschnittlich viel Resonanz erhielten gemäss dem Fög die
Pro-Akteure jedoch neben der Weltwoche auch in den untersuchten Programmen der
SRG. Während die Kampagne somit im inhaltlichen Teil der Zeitungen
überdurchschnittlich stark vertreten war, zeigte sich in den Inseratespalten kein
auffälliges Bild: Die Komitees schalteten im Vergleich mit Abstimmungen der
vergangenen vier Jahre nur durchschnittlich viele Zeitungsinserate. 
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Am häufigsten porträtiert wurde die Position von Vertretern der Zivilgesellschaft, wie
die Studie des Fög zeigte. Diese gehörten gemäss Fög überdies zu den grössten
Kritikern der Initiative. So meldeten sich im Laufe der Kampagne zahlreiche
zivilgesellschaftliche Organisationen zu Wort; Diego Yanez, Vorstandsmitglied des
Komitees «Nein zum Sendeschluss», sprach von einem «Ruck, der durch die
Zivilgesellschaft» ging. Bekämpft wurde die Vorlage von vielen Seiten: Der
Gehörlosenbund zum Beispiel sprach sich gegen die Initiative aus, da man auf
Sendungen mit Untertiteln oder in Gebärdensprache angewiesen sei. Bereits das
heutige Angebot sei ungenügend, eine Annahme der Initiative würde aber die Situation
noch verschlechtern, erklärte Corinne Parrat, die gehörlose Miss-Handicap 2009. Auch
die Sportfans und -organisatoren meldeten sich zu Wort. Sie sorgten sich, dass nach
Annahme der Initiative kaum noch Sportübertragungen im Free TV zu sehen sein
würden. Seit Beginn der Erhebung 2013 waren die zehn meistgeschauten Sendungen im
SRF Sportübertragungen, von den Top 100 beinhaltete fast jede zweite Sendung Sport.
Insbesondere Anhänger von Nischensportarten waren besorgt: Private würden wohl
kaum Berichte zu über 100 verschiedenen Sportarten ausstrahlen, wie es die SRG tue,
war zu vernehmen. Auch Swiss Olympic beteiligte sich an der Diskussion: Die SRG sei
einer «der wichtigsten Sportförderer der Schweiz», sowohl für Elite- als auch für
Breitensport. Ein Ja wäre daher das Ende von mehr als nur der SRG. 
Auch von kultureller Seite wurde Kritik an der Initiative laut. Die Interessengemeinschaft
Volkskultur, der 33 Verbände und 400‘000 Aktivmitglieder angehören, fasste
einstimmig die Nein-Parole. Präsident Albert Vitali (fdp, LU) erklärte, bei Annahme der
Initiative sei zum Beispiel die Übertragung von Schwing- und Jodelfesten in Gefahr, weil
Private die Kosten der Übertragung nicht stemmen könnten. Die Nein-Parole erliessen
auch der Blasmusikerverband sowie der Eidgenössische Jodelverband. «Für die
Freunde der Volkskultur ist die Initiative ein Affront», betonte die Präsidentin des
Jodelverbands Kathrin Niederberger. Für Brauchtumsfeste sei die SRG ein
unverzichtbarer Partner. 
Anders sah es hingegen lange Zeit bei der Schweizer Musikbranche aus. Noch im
November 2017 kritisierte die Sonntagszeitung, dass sich diese nicht zur Vorlage
äusserte, obwohl die SRG die Karrieren der Schweizer Musiker entscheidend gefördert
habe. So würden jährlich CHF 300 Mio. von der SRG zu den Künstlern fliessen, was für
einige mehr als 40 Prozent des Einkommens ausmache. Da Privatradios einen deutlich
niedrigeren Anteil an Schweizer Musik spielten als die SRG-Kanäle, seien die Musiker auf
Letztere angewiesen. Ähnlich sehe es bei der Filmbranche aus, betonten die Medien.
Die SRG habe in den letzten 30 Jahren CHF 300 Mio. in die Filmförderung investiert
und unterstütze zudem jährlich Schweizer Filme mit CHF 30 Mio. bis 40 Mio. Dieser
Aufruf zeigte Ende 2017 Wirkung, als unter dem Motto «Nein zum Blackout – Nein zu No
Billag» Werbespots mit zahlreichen verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspieler
ausgestrahlt wurden. Finanziert wurden diese vom Dachverband der Schweizer Film-
und Audiovisionsbranche Cinésuisse, der darauf hinweisen wollte, dass zahlreiche
Filme wie «Die Schweizermacher» oder «Heidi» ohne die enge Partnerschaft mit der
SRG nicht hätten realisiert werden können. 
Diese Solidaritätsbekundungen lösten jedoch nicht nur Begeisterung aus. Die
Weltwoche sah sich in ihrer Kritik bestätigt: Durch die Initiative würden die
Verflechtungen der SRG sichtbar; diese mache sich die Abhängigkeiten zahlreicher
Akteure für ihre Zwecke zu Nutze. Dabei kritisierte die Weltwoche insbesondere die
Printmedien, welche die SRG über die Jahre abhängig gemacht habe. Zum Beispiel
zahle sie jährlich mehrere Millionen Schweizerfranken an die Somedia, die NZZ-Gruppe
sowie die AZ-Medien und insgesamt flössen jährlich CHF 67.5 Mio. an private Radio-
und Fernsehstationen. Das erkläre auch, warum von dieser Seite nur leichte Kritik an
der SRG geäussert würde. Diejenigen, die auf diese Weise von der SRG profitierten,
hätten sich nun auch gegen die Initiative ausgesprochen, erklärte die Weltwoche.
Allgemein blieb die Haltung der Zeitungen zur Initiative jedoch unklar. Der
Verlegerverband (VSM) mochte anfangs keine klare Ja- oder Nein-Parole fassen,
empfahl schliesslich aber trotz bestehender Differenzen die Ablehnung der Initiative.
Zwar sei man für die Gebührenfinanzierung, mache aber die Stärke des Engagements
von den Zugeständnissen der SRG abhängig, erklärte Geschäftsführer Andreas Häuptli.
Die SRG solle demnach langfristig ohne Werbung und Sponsoring auskommen und die
Kommerzialisierung des Angebots reduzieren, wurde gefordert. Auch der
Westschweizer Verband Médias Suisses sprach sich gegen die Initiative aus, wollte aber
die Contra-Kampagne nur unterstützen, wenn die SRG auf zielgerichtete Werbung
verzichte und aus der Admeira austrete. 

Unter besonderer Beobachtung standen auch während der Kampagnenphase die SRG
und ihre Mitarbeitenden: Vielfach wurde befürchtet, dass sie aufgrund der für sie
weitreichenden Konsequenzen der Initiative nicht würden neutral bleiben können.
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Mitte Oktober definierte die SRG interne Leitlinien, die es ihren Mitarbeitenden
erlaubten, ihre Position über soziale Netzwerke zu vertreten und das Programmangebot
und die Werte der SRG proaktiv zu betonen. Die Mitarbeitenden durften hingegen keine
direkten Abstimmungsempfehlungen abgeben. In ihren Sendungen nahm die SRG
gemäss Fög eine klar kritische Haltung zu der Initiative ein, die negative Tonalität von
SRF und RTS entsprachen jedoch der durchschnittlichen Haltung der Medien, erklärte
das Fög weiter. Überdurchschnittlich grosse Resonanz erhielten jedoch die Statements
der Befürworter bei der SRG. Diese zeigten sich jedoch mit dem Verhalten der SRG und
ihrer Mitarbeitenden im Rahmen des Abstimmungskampfes nicht zufrieden und
kritisierten deren «breit angelegte Informationskampagne», wie es der Bote der
Urschweiz formulierte. Insbesondere Sendungen zur Initiative selbst, vor allem die
Arena respektive ihr Moderator Jonas Projer wurden kritisiert. Olivier Kessler
beschuldigte Projer als SRG-Angestellten und «Zwangsgebühren-Profiteur» zu wenig
unabhängig zu sein, um die Sendung zur No-Billag-Initiative fair zu leiten. Er habe die
Sendung einseitig moderiert und die Initiativbefürworter deutlich häufiger
unterbrochen als die Gegner, ergänzte Kessler auf seinem Blog. Auf diese
Anschuldigungen entgegnete Projer, dass die wichtigsten Themen beider Seiten
angesprochen worden seien und die Redezeit ausgeglichen gewesen sei – man habe
dies absichtlich gemessen. Unterstützung erhielt Projer im Nachhinein von SRG-
Ombudsmann Roger Blum, der die Sendung aufgrund zahlreicher Beschwerden
überprüfte. Demnach habe Projer Kessler deutlich weniger kritische und mehr
unkritische Fragen gestellt als Bundesrätin Leuthard, habe diese aber nie, Kessler sowie
Joachim Eder als Vertreter der Initiativgegner aber gleich häufig unterbrochen.
Insgesamt seien die Befürworter zwar deutlich häufiger unterbrochen worden, eine
«förmliche Diskriminierung» habe der Ombudsmann aber nicht festgestellt. Das hatten
einige Zuschauer freilich anders wahrgenommen, in den sozialen Medien gingen die
Wogen hoch. In einer Twitter-Nachricht wurden Projer und seine Kinder gar mit dem
Tod bedroht, worauf dieser Strafanzeige einreichte. 
Die SRG wurde jedoch nicht nur wegen dem Inhalt ihrer Sendungen, sondern auch
wegen deren Kampagnenfinanzierung kritisiert. Die Initiativbefürworter befürchteten,
die SRG setze Gebührengelder für den Abstimmungskampf ein, was zum Beispiel Stefan
Ammann, Präsident der Jungfreisinnigen, als Beeinflussung wertete. Entsprechende
Anfragen von Sylvia Flückiger-Bäni (A. 17.5446) und Lukas Reimann (A. 17.5455) im
Parlament ergaben, dass die SRG zwar nicht über ein Budget für die
Abstimmungsdebatte verfügte, wohl aber Geld für Medienanfragen aus dem
Budgetposten «Public Affairs» bereitgestellt hatte. Dieser betrug fürs Jahr 2016 CHF
400‘000. Der Bundesrat erklärte diesbezüglich, die Trägerschaft der SRG habe das
Recht und die Pflicht, Diskussionen über den Service public zu führen, jedoch müssten
die Auftritte sachlich und transparent sein. Gemäss den Initiativ-Befürwortern war
hingegen auch das äusserst heikel, da dadurch Arbeitszeit von Personen mit
gebührenfinanzierten Löhnen in Anspruch genommen werde. Ferner brauche die SRG
keine Plakate mehr zu finanzieren, weil sie stattdessen auf bereits bekannte Gesichter
setzen könne. 32

Am 4. März 2018 war dann der Tag der Entscheidung gekommen. Wie die
Vorbefragungen hatten vermuten lassen, wurde die No-Billag-Initiative deutlich
abgelehnt. 71.6 Prozent der Stimmenden und Mehrheiten in allen 26 Kantonen sprachen
sich gegen die Initiative aus. Besonders hoch war die Ablehnung in der Romandie,
insbesondere im Kanton Neuenburg mit 78.3 Prozent Nein-Stimmen. Auch der Kanton
Graubünden lehnte die Initiative mit 77.2 Prozent Nein-Stimmen deutlich ab. Am besten
kam die No-Billag-Initiative im Kanton Schwyz mit 62.4 Prozent Ablehnung, gefolgt vom
Kanton Schaffhausen mit 62.7 Prozent an; auch im Kanton Tessin fand die Vorlage mit
65.5 Prozent Nein-Stimmen nur etwa bei einem Drittel der Stimmenden Unterstützung.
Aufgrund der intensiven Kampagne wenig überraschend fiel die Stimmbeteiligung mit
54.8 Prozent überdurchschnittlich hoch aus, im Tessin lag sie gar bei 65 Prozent. „Die
No-Billag-Initiative startete ohne Chance, flog dann überraschend hoch, um
schliesslich krachend abzustürzen“, fasste die Luzerner Zeitung den
Abstimmungskampf fast poetisch zusammen.
Die Initianten zeigten sich zwar enttäuscht, dass sie nicht die von ihnen erwarteten 40
Prozent Zustimmung erreicht hatten, waren aber gleichzeitig zufrieden damit, das
Thema aufs Tapet gebracht zu haben. Olivier Kessler unterstrich, dass es ihnen
gelungen war, mit der Initiative eine grosse medienpolitische Diskussion zu lancieren
und das Thema Zwangsgebühren zu enttabuisieren. Andreas Kleeb ergänzte, dass ohne
die Initiative die Gebühren nicht auf CHF 365 gesenkt worden wären, und Thomas Juch
fasste die Hoffnung der Initianten folgendermassen zusammen: „Wir haben heute nicht
an der Urne gewonnen, aber wir werden langfristig gewinnen“. 

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 04.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Erste Gewinne im Sinne der Initianten hatten sich bereits kurz vor der Abstimmung
angekündigt. So vermeldeten verschiedene Kritiker der Initiative, nach der Abstimmung
im Parlament gegen die Sonderstellung der SRG vorgehen zu wollen. Dies bekräftigten
sie durch die Einreichung verschiedener Vorstösse: Beat Vonlanthen (cvp, FR) wollte
mit einer Motion (Mo. 18.3070) ein Werbeverbot ab 19:30 Uhr sowie ein
Onlinewerbeverbot, eine Obergrenze für die Werbeeinnahmen und einen Ausstieg der
SRG aus der Admeira erreichen. Eine BDP-Motion (Mo. 18.3100) zielte auf eine Senkung
der Gebühren auf CHF 320 und auf eine entsprechende Kürzung des Budgets der SRG.
Auch GLP-Präsident Jürg Grossen (glp, BE) und FDP-Präsidentin Petra Gössi (fdp, SZ)
forderten, dass die SRG zukünftig sparen müsse. Selbst Gerhard Pfister, Präsident der
SRG nahestehenden CVP, sprach sich für eine „Debatte über Grösse und inhaltliche
Ausrichtung der SRG“ aus. SP-Präsident Christian Levrat (sp, FR) forderte stattdessen
eine verstärkte Presseförderung. Aber auch die Initiativbefürworter waren bereits vor
dem Abstimmungssonntag erneut tätig geworden: Natalie Rickli (svp, ZH) forderte in
einer parlamentarischen Initiative eine Reduktion der Gebühren auf CHF 300 (Pa. Iv.
18.404) und Gregor Rutz (svp, ZH) beabsichtigte, die Abgabe für Unternehmen zu
streichen (Pa. Iv. 18.405). 
Auch von Seiten der SRG folgte eine Reaktion. Bereits Ende Januar hatte sich SRG-
Generaldirektor Gilles Marchand mit einem Plan R zu Wort gemeldet: Nach Ablehnung
der Initiative sollten die Strukturen der SRG vereinfacht und flexibilisiert, Prioritäten
geklärt und Entscheidungen nachvollziehbarer gemacht werden. Einen Tag nach dem
Abstimmungstermin machten die Verantwortlichen der SRG einen zusätzlichen Schritt
auf ihre Kritiker zu. Marchand bezeichnete den Abstimmungssonntag als „Wendepunkt
in der Geschichte der SRG“ und kündigte zusammen mit SRG-Präsident Jean-Michel
Cina einen Reformplan an. Die SRG werde CHF 100 Mio. sparen – doppelt so viel wie
aufgrund des Gebührendeckels sowieso nötig gewesen wäre. Sie werde sich zukünftig
auf ihre Raison d‘Être konzentrieren und insbesondere Informationssendungen, Filme,
Dokumentationen, Serien und mehr Eigenproduktionen ausstrahlen. Bei Spielfilmen soll
es keine Werbeunterbrechungen mehr geben, zudem werde man auf eigenständige
Inhalte auf den Internetseiten, auf Onlinewerbung und – trotz Erlaubnis des UVEK – auf
zielgruppenspezifische Werbung verzichten. Damit setzte die SRG trotz
Abstimmungsgewinn zumindest einen Teil der Forderungen ihrer Kritiker um. 

Abstimmung vom 04. März 2018

Beteiligung: 54.8%
Ja: 833'837 (28.4%) / Stände: 0
Nein: 2'098'302 (71.6%) / Stände: 20 6/2

Parolen:
– Ja: SVP (2*), EDU, JSVP, Jungfreisinnige, Gewerbeverband
– Nein: CVP, BDP (1*), EVP, FDP, GLP, Grüne, LDP, SP, TravailSuisse, SGB,
Economiesuisse, VSM, Médias Suisse
* In Klammer Anzahl abweichende Kantonalsektionen 33

Presse

Der Stellenabbau und die Restrukturierung bei der SDA kamen auch in der
nationalrätlichen Frühjahrssession 2018 während der Fragestunde zur Sprache. So
wollte Fathi Derder (fdp, VD) wissen, ob das Verfassen von Agenturmeldungen nicht der
SRG übertragen werden könnte, da die SDA ihre Service-public-Aufgabe offensichtlich
nicht länger wahrnehmen wolle (Fra. 18.5128). Matthias Aebischer (sp, BE) fragte, ob der
Bundesrat nach wie vor plane, die «neue, gewinnorientierte SDA» – was sich an der
Dividendenausschüttung zeige – mit jährlich CHF 2 Mio. aus dem Topf der Radio- und
Fernsehabgabe zu finanzieren, wie dies mit der Revision der Radio- und
Fernsehverordnung (RTVV) geplant sei (Fra. 18.5035). Als Angehörige sprachlicher
Minderheiten zeigten sich Marco Romano (cvp, TI; Fra. 18.5039) und Silva Semadeni (sp,
GR; Fra. 18.5101) besonders besorgt über den Erhalt der Nachrichten-Grundversorgung
in ihrer sprachlichen Vielfalt und wollten vom Bundesrat wissen, welche Bedeutung er
dieser Leistung beimesse. In ihren Antworten betonte die UVEK-Vorsteherin Doris
Leuthard, dass die SDA ein privates Unternehmen sei, das keinen gesetzlich verankerten
Service-public-Auftrag habe. Sie hielt aber auch fest, dass die finanzielle Unterstützung
der SDA an ihre konkreten publizistischen Leistungen geknüpft werde und nicht als
Unterstützung «der SDA oder ihrer Aktionäre an sich» gedacht sei. Mit der revidierten
RTVV würden auch die Grundlagen geschaffen, um eine Leistungsvereinbarung mit

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 05.03.2018
MARLÈNE GERBER
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Nachrichtenagenturen einzugehen. 34
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